
 TEXTE 

114/2025  
 

Für Mensch & Umwelt 

Abschlussbericht 

  
 

Luftreinhaltung und Klima- 
schutz durch Stärkung des 
ÖPNV: Finanzierungsgrundla-
gen erweitern und verstetigen 
  
von: 
Axel Stein, Dennis Günthel, René Naumann, Simon Hänel, Stephan Uller 
KCW GmbH, Berlin 
Heike Gading, Jantje Struß, Dennis Steinke 
BBG und Partner, Bremen 
 
 
 

Herausgeber: 
Umweltbundesamt 

 

  



 



 

 
 TEXTE 114/2025  

REFOPLAN des Bundesministeriums Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz  

 Forschungskennzahl 3721 58 104 0 
FB001815  

Abschlussbericht 

Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stär
kung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen er
weitern und verstetigen  

 

von 
Axel Stein, Dennis Günthel, René Naumann, Simon Hänel, 
Stephan Uller 
KCW GmbH, Berlin 
Heike Gading, Jantje Struß, Dennis Steinke 
BBG und Partner, Bremen 
 

 

Im Auftrag des Umweltbundesamtes  
 



 

 

Impressum 

Herausgeber 
Umweltbundesamt 
Wörlitzer Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 
Tel: +49 340-2103-0 
Fax: +49 340-2103-2285 
buergerservice@uba.de 
Internet: www.umweltbundesamt.de 

Durchführung der Studie: 
KCW GmbH  
Bernburger Straße 27  
10963 Berlin 

Abschlussdatum: 
Januar 2025 

Redaktion: 
Fachgebiet I 2.6 Nachhaltige Mobilität in Stadt und Land 
Bastian Kettner und Miriam Dross  

DOI: 
https://doi.org/10.60810/openumwelt-7914 

ISSN 1862-4804 

Dessau-Roßlau, September 2025  

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

mailto:buergerservice@uba.de
file:///%5C%5Ctsclient%5CX%5C.projekte%5C19-0356%5Cchapter_00%5Cwww.umweltbundesamt.de
https://doi.org/10.60810/openumwelt-7914


TEXTE Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  –  
Abschlussbericht 

5 

 

Kurzbeschreibung: Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: 
Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiges Element der Daseinsvorsorge. 
Diese bezeichnet die Aufgabe des Staates, seiner Bevölkerung Güter und Leistungen bereitzu
stellen, die ihrer Grundversorgung dienen. Im Bereich des ÖPNV werden diese Leistungen von 
den Ländern bzw. den Kommunen gewährleistet. Für die Bevölkerung ist die Möglichkeit, mobil 
zu sein, für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe unabdingbar. Offen ist dagegen, in welcher 
Quantität und Qualität der ÖPNV zur Verfügung gestellt werden sollte. Der ÖPNV ist auch für den 
Umwelt- und Klimaschutz von zentraler Bedeutung, weil er durch sein Bündelungs- und Verla
gerungspotenzial Belastungen, die Verkehr mit sich bringt, verringern und damit CO2, Schad
stoffe und Lärm verringern kann. Dies spricht für einen Ausbau des ÖPNV. Allerdings wird er ge
genwärtig weder kostendeckend noch in ausreichender Quantität und Qualität bereitgestellt. Es 
ist daher unerlässlich, dass ein attraktiver Nahverkehr nicht nur hinsichtlich der Investitions
kosten, sondern auch hinsichtlich der Betriebskosten nachhaltig finanziert wird. 

In der vorliegenden Studie wird untersucht, wie ein ÖPNV-Angebot deutschlandweit ausgestal
tet sein sollte, das einen Beitrag zur Erreichung von Klima- und Teilhabezielen leistet und Unter
schiede hinsichtlich Raumstruktur und Verkehrsverflechtungen berücksichtigt. Der Leistungs
aufwuchs, der aus diesen Untersuchungen resultiert, ist mit Kosten verbundenen, die für den 
Zeitraum bis 2045 modelliert werden. Im Anschluss werden sie mit den Mitteln verglichen, die 
in diesem Zeitraum wahrscheinlich zur Verfügung stehen werden. Daraus ergibt sich eine erheb
liche Finanzierungslücke. 

Zur Schließung der Finanzierungslücke müssen erstens mehr Mittel in den ÖPNV fließen. Zwei
tens sollte die Finanzierungsstruktur so weiterentwickelt werden, dass sie den Aufgaben gerecht 
werden kann. Dazu gehört eine Reform der Finanzierungsströme der öffentlichen Hand (zweite 
Säule der ÖPNV-Finanzierung). Die Fahrgeldeinnahmen (erste Säule) sind durch Ergänzung des 
Deutschlandtickets durch ein ergänzendes, nachfragegerechtes Fahrkartensortiment zu sichern. 
Sinnvoll ist es auch, gezielt Ansätze der sogenannten dritten Säule auf ihren Finanzierungsbei
trag hin zu überprüfen. Vor dem Hintergrund eines deutschlandweit gestärkten ÖPNV interes
sieren besonders Modelle, die im ganzen Bundesgebiet eingesetzt werden können. Dazu zählen 
neben Modellen der MIV-Bepreisung auch Arbeitgeberbeiträge und Bürgertickets bzw. ÖPNV-
Beiträge der Bevölkerung. 

 

Abstract: Sustainable public transport – capacity grew up, financial requirements, financing struc
ture 

Local public transport is an important element of public welfare. This refers to the state's task of 
providing its population with goods and services that serve their basic needs. In the area of local 
public transport, these services are provided by the federal states and local authorities. For the 
population, the ability to be mobile is essential for professional and social participation. How
ever, the quantity and quality of public transport provided is an open question. Local public 
transport is also of central importance for environmental and climate protection, because its po
tential to bundle journeys and create modal shift means that it can reduce pollution and there-
fore cut CO2 emissions, pollutants and noise. This speaks in favour of expanding local public 
transport. However, it currently neither covers its costs, nor is it provided in sufficient quantity 
and quality. It is therefore essential that attractive local transport is financed sustainably, not 
only in terms of investment costs, but also in terms of operating costs. 



TEXTE Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  –  
Abschlussbericht 

6 

 

This study examines how a public transport service should be designed throughout Germany 
that contributes to the achievement of climate and participation goals and takes into account dif
ferences in terms of spatial development and transport interdependencies. The increase in ser
vice resulting from these studies is associated with costs that are modelled for the period up to 
2045. They are then compared with the funds that are likely to be available in this period. This 
results in a considerable funding gap. 

Firstly, more funds must be channelled into public transport to close the funding gap. Secondly, 
the financing structure should be further developed so that it can fulfil its functions. This in
cludes a reform of public funding streams (the second pillar of public transport funding). Fare 
revenue (the first pillar) should be secured by supplementing the Deutschlandticket (a ticket 
valid on all local public transport across Germany) with a complementary range of tickets to 
meet demand. It also makes sense to specifically review approaches of the so-called third pillar 
with regard to their financial contribution. Against the back-drop of a strengthened public 
transport system throughout Germany, models that can be used throughout the country are of 
particular interest. These include models for charging for private motorised transport as well as 
employer contributions and citizen tickets or public transport contributions from the general 
population.  
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3 Verkehrswende als Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 
Der ÖPNV dient verschiedenen Gemeinwohlinteressen, die letztlich eines politischen und gesell
schaftlichen Austarierens bedürfen (vgl. Abbildung 1). Dabei kann sich die Gewichtung der ein
zelnen Interessen verändern, ihre Wertigkeit unterliegt einem Wandel. Für einige der Gemein
wohlinteressen gibt es verbindliche Zielsetzungen oder Vorgaben, die einen Rahmen setzen. An
dere wiederum sind stärker veränderbar in ihrer Akzentuierung, wenn politische oder gesell
schaftliche Prioritäten zumindest zeitweise anders gesetzt werden. 

Abbildung 1: Pentagramm der für den ÖPNV relevanten Gemeinwohlinteressen 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW 

Der Fokus in der vorliegenden Studie liegt auf dem Beitrag des ÖPNV zum Klimaschutz. Insofern 
werden im Folgenden die für den ÖPNV relevanten klimapolitischen Rahmenbedingungen erläu
tert, darunter auch eine Einschätzung des Beitrags, den der ÖPNV durch Angebotswachstum 
leisten müsste (Kapitel 3.1). Nach welchen Parametern der angestrebte Angebotsumfang be
schrieben und räumlich gezielt eingesetzt werden kann, um allen genannten Gemeinwohlinte
ressen zu entsprechen, ist Gegenstand von Kapitel 3.2. 

3.1 Klimapolitische Rahmensetzungen 
Der dieser Studie zugrundeliegende Handlungsbedarf im Verkehrssektor ergibt sich aus den kli
mapolitischen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik als Mitgliedstaat der EU eingegangen ist. 
Die relevanten Rahmensetzungen sind in dem Fit-for-55-Paket der EU (Kapitel 3.1.1). das ver
schiedene Richtlinien und Verordnungen umfasst, sowie im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 
(Kapitel 3.1.2) erfolgt.  

Im Ergebnis soll der Verkehrssektor im Jahr 2045 in Deutschland treibhausgasneutral sein. Dazu 
ist dort eine erhebliche Reduktion von Treibhausgasemissionen notwendig. Außerdem sollte 
auch der Energiebedarf reduziert werden. Neben einer Energiewende, die die Einführung nicht
fossiler Antriebstechnologien betrifft, ist deshalb eine Verkehrswende, in der es um die Verlage
rung auf Verkehrsmittel mit geringerem Ressourcenverbrauch geht, notwendig, denn so kann 
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der Verkehr energieeffizienter erbracht werden. Ein wichtiger Baustein besteht in der Verlage
rung vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes. 

Eine Verkehrsverlagerung vom MIV auf andere Verkehrsträger dient dabei – wie in der obigen 
Einleitung ausgeführt – nicht nur dem Klimaschutz (vgl. auch Regling et al. 2020). Gleicherma
ßen trägt er zur Erhöhung von Umwelt- und Gesundheitsschutz bei und ist unverzichtbar für 
eine bundesweite, alle Bevölkerungsgruppen inkludierende Mobilitätssicherung (Mobilitätsga
rantie), effiziente Flächennutzung und erhöht auch darüber hinaus (Lärm- und Schadstoffreduk
tion) die Aufenthaltsqualität und Lebensqualität in bebauten Gebieten. Gleichwohl baut die in 
diesem Projekt verfolgte Argumentation auf der Verpflichtung zur Erreichung der Klimaziele 
auf. 

Wie die Klimaschutzziele erreicht werden können, und welchen Beitrag dafür der ÖPNV leisten 
muss, führt ein aktuelles Gutachten (vgl. Kreye et al. 2024) aus, dessen hier relevanten Ergeb
nisse in Kapitel 3.1.3 zusammengestellt sind. Dort werden Energie- und Verkehrswende gleich
ermaßen berücksichtigt. Für diese Studie sind die Aussagen zur erforderlichen Leistungssteige
rung im ÖPNV relevant (Verkehrswende).  

3.1.1 Klimapolitische Rahmensetzungen auf EU-Ebene  

Auf EU-Ebene sind in den 2010er Jahren die klimapolitischen Ziele verschärft worden. Mit der 
nunmehr geltenden Vorgabe, gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 bis 2030 die Treibhaus
gasemissionen EU-weit um 55 % zu senken, bündelte die EU im Jahr 2021 verschiedene Maß
nahmen im so genannten Fit-for-55-Paket. Hier besonders relevant sind  

► die Reform der Verordnung (EU) 2018/842 (Lastenteilungsverordnung bzw. Effort Sharing 
Regulation), derzufolge das Gesamtminderungsziel1 für nicht durch das Europäische Emissi
onshandelssystem (ETS 1) regulierte Treibhausgasemissionen in Deutschland für den Zeit
raum 2005 bis 2030 von 38 % auf 50 % erhöht wird, 

► die Reform der Emissionshandelsrichtlinie, in deren Zuge ab 2027 ein neuer Emissionshan
del für u. a. die Sektoren Verkehr und Gebäude eingeführt wird (EU-ETS II),  

► Einrichtung eines Klima-Sozialfonds zur Unterstützung von einkommensschwachen Haus
halten, die von den preiserhöhenden Klimaschutzmaßnahmen besonders betroffen sind.  

Die Vorschriften der Lastenteilungsverordnung sind von den EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar 
umzusetzen. In regelmäßigen Abständen wird durch die EU geprüft, ob die Staaten das kontin
gentierte Emissionsbudget überschritten haben. Im Falle einer Überschreitung kommen Zah
lungslasten durch Zukauf von Emissionsberechtigungen anderer Staaten auf den zu viel emittie
renden Staat zu. 

Das Emissionshandelssystem, das bislang für verschiedene Sektoren (z. B. Energiewirtschaft, 
Teile der Industrie) galt, wird ab dem Jahr 2027 u. a.  auf die bis dahin allein über die Lastentei
lungsverordnung geregelten Gebäude- und Verkehrssektoren ausgeweitet (EU-ETS II). Damit 
entsteht für diese Sektoren ein Doppelregime, denn der Anwendungsbereich der Lastenteilungs
verordnung bleibt nach Einführung von EU-ETS II unverändert. Dies bedeutet, dass ein zu hoher 
Verbrauch von Zertifikaten innerhalb des EU-ETS II im Rahmen der in der Lastenteilungsverord
nung festgeschriebenen Möglichkeiten ausgeglichen werden muss.  

 

1 Ein spezifisches Ziel für den Verkehrssektor liefert diese Verordnung somit nicht. 
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Der Verkauf fossiler Heizenergie (Gebäude) bzw. Treibenergie (Verkehr) ist ab 2027 nur noch 
durch Erwerb einer entsprechenden Zertifikatemenge zulässig. Der Preis für die Zertifikate wird 
auch hier das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sein und ist daher schwer prognostizierbar. 
Die mit dem bisherigen Emissionshandel gemachten Erfahrungen2 lassen jedoch erhebliche Stei
gerungen des CO2-Preises erwarten. Dies gilt besonders deshalb, weil im Verkehrsbereich nur 
eine geringe Einsparung von Treibhausgasemissionen absehbar ist und außerdem die Zertifi
kate sukzessive verknappt werden. Spürbar werden diese Kosten vor allem im MIV (und im 
Straßengüterverkehr) durch steigende Treibstoffpreise, was einerseits den Verlagerungsdruck 
und andererseits den politischen Druck erhöhen wird.  

Die Erlöse aus dem Emissionshandel können und sollen für Maßnahmen eingesetzt werden, die 
der Verbesserung des ÖPNV – als Auffanglösung für Menschen, denen die Nutzung des eigenen 
Pkw zu teuer wird, oder als attraktive Alternative – dienen. Ein Teil der Erlöse ist zu reservieren 
für einen Klima-Sozialfonds, der direkt bedürftige Personen unterstützt.  

3.1.2 Klimapolitische Rahmensetzungen auf Bundesebene 

Die klimapolitischen Rahmensetzungen auf Bundesebene haben den Handlungsdruck in den 
Sektoren weiter erhöht. Grund hierfür ist in erster Linie die Verabschiedung des Klimaschutzge
setzes (KSG) im Jahr 2019, welches zum 1. Januar 2020 in Kraft trat (KSG 2019), sowie dessen 
Novellierung im Sommer 2021 infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes im März 
2021 (KSG 2021). Das KSG soll die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben auf nationaler 
Ebene sicherstellen. Im Juni 2023 hat das Bundeskabinett eine Neufassung des Klimaschutzge
setzes vorgestellt, die mit Verkündung im Bundesgesetzblatt am 17. Juli 2024 in Kraft trat (KSG 
2024). Durch die Neufassung werden zwar die Ziele nicht berührt, allerdings ihre Überprüfung 
insbesondere durch die mehrjährige, sektorenübergreifende Bilanzierung so sehr verändert, 
dass noch eine Reihe von Verfassungsbeschwerden anhängig ist. 

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. März 2021 beanstandete in erster Linie, 
dass die Regelungen des KSG 2019 über die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 
2030 zulässigen Jahresemissionsmengen insofern mit Grundrechten unvereinbar sind, als hin
reichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlten (vgl. BVerfG 
2021). Die Vorschriften verschöben damit hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf 
Zeiträume nach 2030, wodurch die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer 
dringender und kurzfristiger erbracht werden müssten. Der Beschluss des Bundesverfassungs
gerichts verpflichtet den Staat, aktiv vorzubeugen, so dass es in Zukunft nicht zu unverhältnis
mäßigen Einschränkungen der Freiheitsgrundrechte der heute jüngeren Menschen kommt. Der 
Gesetzgeber wurde demnach verpflichtet, die Fortschreibung der Minderungsziele der Treib
hausgasemissionen für Zeiträume nach 2030 bis zum 31. Dezember 2022 näher zu regeln.  

Die Bundesregierung hat daraufhin das KSG angepasst und die novellierte Fassung am 12. Mai 
2021 vorgelegt. Noch im Juni 2021 stimmten der Novelle auch Bundestag und Bundesrat zu 
(KSG 2021). U. a. wurden in dieser ersten Novelle des KSG folgende Anpassungen vorgenommen: 

► Höheres Klimaschutzziel bis 2030: Das Zwischenziel für 2030 wurde von zuvor 55 auf 65 % 
sektorenübergreifender Treibhausgasminderung gegenüber 1990 erhöht. Die Klimaziele 
wurden kontinuierlich per Monitoring überprüft. Ein Expertenrat für Klimafragen legte erst
mals 2022 ein Gutachten über die bisher erreichten Ziele, Maßnahmen und Trends vor – dies 
wird alle zwei Jahre wiederholt werden. Werden die Budgets nicht eingehalten, sieht das 
KSG einen Klimaschutz nach dem Ressortprinzip vor: Für die Einhaltung der 

 

2 Aktuelle Werte liefert https://sandbag.be/carbon-price-viewer/.  



TEXTE Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  –  
Abschlussbericht 

53 

 

Abbildung 2: Entwicklung der verkehrsspezifischen Treibhausgasemissionen in Deutschland. Re
ale Entwicklung 1990-2021 und Zielvorgaben der Bundesregierung für 2030 und 
2045 

   

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW nach UBA (2024) und KSG 2021 

Die nach der Bundestagswahl 2021 gebildete Regierung initiierte die zweite Novelle des KSG 
(KSG 2024), die im Juli 2024 in Kraft trat. Seither haben die sektoralen Reduktionsziele zwar 
weiterhin Bestand, die Einhaltung der Klimaziele wird jedoch künftig mittels einer sektorüber
greifenden, mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft. Damit soll die Flexibilität zwischen den 
Sektoren gestärkt werden. Der Fokus auf die Gesamtbilanz spiegelt zwar die häufig tatsächlich 
anzutreffende Sektorkopplung wider (Verkehrs- und Energiesektor), es besteht jedoch die Ge
fahr, dass der Handlungsdruck auf die jeweils zuständigen Ressorts nachlässt und so die recht
zeitige Zielerreichung insgesamt gefährdet wird.  

Auf diese Risiken des novellierten Klimagesetzes weist auch der Expertenrat für Klimafragen 
(ERK) in einem Gutachten zur Prüfung der Treibhausgas-Projektionsdaten (vgl. ERK 2024) hin. 
In diesem Gutachten prüft er turnusmäßig die aktuellen Projektionsdaten, die auf einer jährli
chen Basis vom Umweltbundesamt vorgelegt werden. Die Projektionsdaten selbst zeigten zwar 
für den Zeitraum 2021 bis 2030 die leichte Unterschreitung der kumulierten Treibhausgasemis
sionen über alle Sektoren (um insgesamt 47 Mt CO2-Äq.) an. Allerdings ergänzt der ERK in sei
nem Gutachten dieses Ergebnis um eine Wahrscheinlichkeitsprüfung, um Unsicherheiten der 
Projektion abzufedern, und kommt zu dem Schluss, dass diese Projektion den Emissionspfad 
mittlerer Wahrscheinlichkeit unterschätzt. Maßgeblich für diese Bewertung sind die geringen 
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Fortschritte bei der Dekarbonisierung3 und die Unsicherheiten, die das Ende 2023 ergangene 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Unzulässigkeit des Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 
mit den daraufhin unausweichlichen Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) für 
die Finanzierung klimapolitischer Maßnahmen mit sich bringt (vgl. ebd., Rn. 97 ff.). Da der ERK 
auch für das Jahr 2023 eine Zielverfehlung festgestellt hat (vgl. ebd., S. 10), würde – wäre das 
KSG 2024 bereits ein Jahr zuvor in Kraft getreten – der neugeschaffene Auslösemechanismus für 
von der Bundesregierung zu beschließende Maßnahmen bereits aktiviert. 

Hinzu kommt, dass die Projektionsdaten bei Einsatz der bereits umgesetzten oder zumindest be
schlossenen Klimaschutzinstrumente für die Zeit nach 2030 in besonderem Maße eine erhebli
che Zielverfehlung erkennen lassen (vgl. ERK 2024, Rn. 142). Das KSG 2024 setzt zwar keine 
zwangsläufige Handlungsfolge für diesen Befund, aber es ist ausgesprochen plausibel, dass die 
kurz- und langfristigen Zielverfehlungen eine umgehende und wirksame Ergänzung der Klima
schutzmaßnahmen nötig machen. Dies betrifft gerade den Sektor Verkehr, da in diesem die Ziel
verfehlung bei weitem am größten ist. 

3.1.3 Handlungsbedarf im Verkehrssektor und der Beitrag des ÖPNV 

Die zur Reduktion der Treibhausgasemissionen gesetzten Ziele bleiben somit bestehen – offen 
ist jedoch, wie sie im Verkehrssektor erreicht werden können. In einer aktuellen, im Auftrag des 
UBA erstellten Studie wird der Bedarf einer Ergänzung jener Maßnahmen, die im Rahmen des 
„MMS-Szenarios“4 bereits Eingang in die Projektionsdaten und damit die kritische Bewertung 
des ERK gefunden haben, näher untersucht (vgl. Kreye et al. 2024). Die Studie unterscheidet die 
Handlungsalternativen nach einem sofortigen und einem verzögerten Handeln und bedient sich 
des Maßnahmenspektrums, das Preis- und Förderpolitik, Ordnungspolitik und Infrastrukturent
wicklung bereithalten. Energiewende (von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern) und Ver
kehrswende (Verlagerung vom MIV auf den Umweltverbund) gehen dabei Hand in Hand. In bei
den Fällen erweist sich die Abschätzung der Hochlaufgeschwindigkeit als kritisch, insbesondere 
wegen der schleppenden Markteinführung batterieelektrischer Fahrzeuge und der durch Fi
nanz- und Personalknappheit behinderten Ausbaupläne im ÖPNV-Angebot. 

Für das vorliegende Projekt liefert diese Studie verschiedene wichtige Impulse. Eine Erreichung 
der Klimaziele ist vor allem mit dem dort entwickelten SHS-Szenario5 vorstellbar, so dass im Fol
genden auf dieses Bezug genommen wird. Zum Verständnis der Ergebnisse dieses Szenarios ist 
die Kenntnis von drei dort vorausgesetzten Entwicklungen wichtig: 

Erstens gehen Kreye et al. (2024) davon aus, dass ab 2035 nur noch batterieelektrisch betrie
bene Pkws neu zugelassen werden. Die sich so ergebende Entwicklung des Pkw-Bestands kann 
Abbildung 3 entnommen werden. Dort wird erkennbar, dass auch nach 2035 Pkws unterwegs 
sein werden, die fossile Treibenergie benötigen. Somit ist insbesondere auf kurze Sicht eine Re
duktion des Treibhausgasaustoßes nur mit einer erfolgreichen Verkehrswende möglich. Sobald 
sich die Energiewende verzögert – worauf zum Zeitpunkt der Berichtslegung einiges spricht –, 
werden die von Kreye et al. (2024) ermittelten Einspareffekte nicht oder nur verringert eintre
ten und wegen des unverändert jahresübergreifenden Einsparziels in den Folgejahren umso 
stärker kompensiert werden müssen. 

 

3 schleppende Neuzulassung elektrischer Fahrzeuge, schleppender Ausbau der Ladeinfrastruktur 
4 MMS = Mit-Maßnahmen Szenario 
5 SHS = Sofortiges-Handeln-Szenario 
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Abbildung 3: Entwicklung des Pkw-Bestands nach Antrieben bei sofortigem Handeln, 2019-2050 

 
Quelle: Kreye et al. (2024), S. 81 

Zweitens werden die im Szenario sofortigen Handelns unterstellten Maßnahmen für private 
Haushalte zu zusätzlichen Kosten führen. In Abbildung 4 wird dies für zwei relativ nah liegende 
Zeitpunkte abgebildet. Verteuerungen rühren für Pkw-Nutzende besonders aus den Mautgebüh
ren, die zur Beeinflussung des Verkehrsverhaltens eingeführt werden sollen, den Energieprei
sen, zu denen auch der CO2-Preis zählt (vgl. die Ausführungen zum EU-ETS II in Kapitel 3.1.1), 
und den Anschaffungskosten für die derzeit noch relativ teuren batterieelektrischen Fahrzeuge. 
Aus der Darstellung wird deutlich, dass der Anteil der Mehrkosten besonders für ärmere Bevöl
kerungsteile vergleichsweise hoch ausfallen wird. An anderer Stelle wird in der Studie ausge
führt, dass es auch räumliche Unterschiede gibt, d. h. auf dem Land die Kosten einen größeren 
Anteil am Haushaltseinkommen ausmachen als in größeren Städten (vgl. ebd., S. 120 ff.). 

Die Preisentwicklung zwischen beiden Zeitpunkten 2025 und 2030 veranschaulicht die Kosten
steigerungen, die mit der schrittweisen Einführung von lenkenden Maßnahmen einhergehen 
und als Preisspirale beschrieben werden können. Aus dieser Spirale auszusteigen wird nur für 
jene Bevölkerungsteile möglich sein, die Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Verkehrsziele (und 
der anfallenden Entfernung) oder Verkehrsmittel haben (vgl. ARL 2023; Bohmann und Kücük 
2024). Insbesondere im ländlichen Raum fehlt es insoweit an akzeptablen Angeboten des ÖPNV. 
Die Nachfrage nach ÖPNV-Angeboten als günstige Mobilitätsalternative zum MIV wird so spätes
tens mit Einführung des EU-ETS II (in 2027) abrupt steigen und zumindest so lange anhalten, 
wie die Kosten einer Pkw-Mobilität als zu hoch wahrgenommen werden.  
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Abbildung 4: Jährliche Pkw-Mehrkosten im SHS im Vergleich zum MMS des Projektionsberichts 
2023 nach Einkommensquintilen, 2025 und 2030 

 
Quelle: Kreye et al. (2024), S. 118 

Drittens trifft die Studie Abschätzungen bzgl. der Wahl von Verkehrsmitteln und der Aufteilung 
der mit ihnen erbrachten Verkehrsleistung. Das Szenario sofortigen Handelns baut besonders 
auf starken Push-Maßnahmen wie einem hohen CO2-Preis, einer Pkw-Maut und einer Anpassung 
der Energiebesteuerung auf. Mit rückläufigem Anteil fossiler Energien lässt der Studie zufolge 
der Preisnachteil der Pkw-Nutzung gegenüber dem ÖPNV entsprechend nach. Es wird insofern 
davon ausgegangen, dass ab etwa 2035 die Verkehrsleistung im Pkw-Verkehr zulasten des 
ÖPNV wieder leicht zunimmt (vgl. Abbildung 5).  

Das träfe in erster Linie den ÖSPV. Dem SPNV hingegen wird in der Studie bis 2045 mehr als 
eine Verdoppelung der Verkehrsleistung zugeschrieben. Um diese erbringen zu können, müsste 
die Kapazität, die kurzfristig absehbar nicht dafür ausreichend wird, sukzessive über die nächs
ten etwa zwanzig Jahre ausgebaut werden. Die Rolle des ÖSPV besteht in dem Szenario darin, in 
der Hochlaufphase für den SPNV in Form eines Vorlaufbetriebs schnell Angebote für Wechsel
willige zu schaffen (vgl. ebd., S. 69). Sobald im SPNV die Ausbaumaßnahmen angebotswirksam 
werden, lässt in dieser Logik die Nachfrage nach Busleistungen wieder nach und ab etwa 2035 
wäre deshalb in Bussen erbrachte Verkehrsleistung sogar wieder leicht rückläufig. 

Für das Vorhaben liefern die Berechnungen der KIV-Studie zwei wesentliche Anhaltspunkte für 
die Abbildung eines gestärkten ÖPNV: 
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Abbildung 5: Personenverkehrsnachfrage nach Verkehrsträgern im SHS, 2019-2050 

 
Quelle: Kreye (2024), S. 72 

► Die im ÖPNV zu erbringende Verkehrsleistung hängt auch davon ab, mit welcher Geschwin
digkeit die Energiewende vollzogen wird. Die oben angesprochenen Verzögerungen bei der 
Energiewende lassen einen geringeren bzw. verspäteten Klimaschutzbeitrag für die Umstel
lung von Fahrzeugantrieben erwarten, als in der KIV-Studie angenommen. Dies erhöht die 
Notwendigkeit, mehr Verkehrsleistung als in der KIV-Studie angenommen im ÖPNV abzuwi
ckeln, und zwar auch nachholend über 2035 hinaus. 

► Auch vor diesem Hintergrund ist die Funktion des ÖSPV innerhalb des ÖPNV zu überdenken. 
Der ÖSPV dient sowohl der verbesserten Flächenerschließung – zur Verbesserung der Teil
habechancen preissensibler Bevölkerungsgruppen – als auch der Verdichtung des SPNV-Net
zes durch tangentiale und radiale Linien. Mit einem Vorlaufbetrieb für den SPNV oder einer 
temporären klimafreundlichen Alternative zu fossil betriebenen Pkws ist seine Funktion nur 
unzureichend beschrieben.  

► Schließlich ist aus Perspektive der ÖPNV-Branche das in dieser Studie unterstellte Leis
tungswachstum herausfordernd und bedarf flankierender Anpassungen in Organisation und 
Finanzierung. Wie später erläutert, wird erwartet, dass die Geschwindigkeit des Wachstums 
in den 2020er Jahren noch relativ moderat sein wird, bevor anschließend deutlich höhere 
Wachstumsraten erreicht werden. 

3.2 Verkehrswende: Verlagerungspotenzial vom MIV auf den ÖPNV 
Politik und Planung haben sich Anfang der 2020er Jahre zu einem Wachstum der Verkehrs- und 
Betriebsleistung im ÖPNV bekannt. Seinen Ausdruck findet dies unter anderem im 
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Abbildung 6: Annahmen zur jährlichen Verlagerungsrate nach Raumtypen auf Basis von interna
tional beispielhaften Verkehrskonzepten 

 
Hinweis: Unsicherheit bei der Trendfortführung oberhalb von 80 % 
Quelle: Regling et al. (2020), S. 76 
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Tabelle 2: Übertragung der Verlagerungsrate laut Abbildung 6 auf die Verkehrsleistung 

Hinweis: Methodisch maßgeblich ist hier die Abnahme des MIV um 10 %.  
Quelle: Regling et al. (2020), S. 77 

Mittlerweile sind die Basisdaten dieser Modellrechnung um sieben Jahre veraltet, der Umwelt
verbund hat seither kaum an Marktanteilen gewonnen. Auch hat die Rechtsprechung zum Kli
maschutz das Zieljahr um fünf Jahre vorverlegt. Insofern muss inzwischen die Verlagerungsrate 
erheblich erhöht werden.  

Der Verlagerungsbedarf in dieser Modellrechnung wurde für den gesamten Umweltverbund er
mittelt. Neben dem nichtmotorisierten Verkehr schließt er ÖPNV und ÖPFV gleichermaßen ein – 
die einzelnen Verkehrsträger wirken somit arbeitsteilig. Die Rolle des ÖPNV ist in Abgrenzung 
zu den anderen Verkehrsträgern eine spezielle. So können Rad- und Fußverkehr besonders auf 
kürzeren Distanzen von 5 bis 10, maximal 20 km dem MIV Verkehrsanteile abgewinnen – sie 
sind entsprechend für den Binnenverkehr von Städten und Gemeinden besonders wichtige Ele
mente einer Verkehrswendestrategie. Der ÖPFV wiederum stellt definitionsgemäß für Wegelän
gen von 50 bis 100 km8 und mehr eine Alternative zum MIV dar. Im mittleren Entfernungsseg
ment ist innerhalb des Umweltverbunds einzig der ÖPNV in der Lage, in Konkurrenz zum MIV zu 
treten. 

 

8 Häufig wird vereinfachend angenommen, zum ÖPFV zählten sämtliche Wege mit einer Länge von mehr als 50 km. Bei genauerer 
Analyse der einschlägigen Gesetzesstellen kommt es allerdings vielmehr auf die „überwiegende Bestimmung“ der eingesetzten Modi 
und die Zuordnung von Verflechtungen zu Raumkategorien wie „Umland“ oder „Region“ an. Entsprechend schwierig ist eine eindeu
tige Zuordnung von Wegelängen zu ÖPNV bzw. ÖPFV (vgl. Stein et al. 2019a, 2019b, 2019c). In der Praxis ist zudem üblich nach Pro
dukten und daran anschließend tarifbasiert zu unterscheiden (ÖPFV sind demnach ICE, IC oder Fernbusse, ÖPNV sind RE, RB, Regio
nalbusse sowie S-, U-, Stadt- und Straßenbahnen sowie Stadtbusse). Allerdings gibt es etwa bei der Tarifbasis infolge Tarifanerken
nungsmodellen bereits Abgrenzungsschwierigkeiten. Zudem ist eine produktbasierte Definition letztlich immer nachgelagert einer 
planerischen Entscheidung, ein Angebot als ÖPFV oder ÖPNV anzubieten. 
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Abbildung 9: Verkehrsaufkommen und -leistung 2017 pro Entfernungsklasse und Verkehrsträger 

 

 
Die Anteile der Entfernungsklassen am gesamten Personenverkehr werden mit grauen Prozentwerten angegeben. Inner
halb der Entfernungsklassen werden diese Prozentwerte auf die einzelnen Verkehrsträger aufgeteilt. 
Quelle: eigene Darstellung, KCW auf Basis von Daten aus MiD 2017, Abruf der Daten über Mobilität in Tabellen (MiT) 
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Zwar hat die Bundesregierung der 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestags beabsichtigt, „Er
schließungs- und Qualitätsstandards für ein alltagstaugliches Mobilitätsangebot“ zu definieren 
(vgl. SPD; BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; FDP 2021, S. 129), allerdings kam es nicht zu einem sol
chen Beschluss. Auch an anderer Stelle gibt es solche durch die Politik abgestimmte Standards 
vorläufig noch nicht.11 Der vom BMDV anvisierte Zielfahrplan des Deutschland-Takts (vgl. SMA 
und Partner et al. 2022) und ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMDV (vgl. Wis
senschaftlicher Beirat beim BMDV 2023) verweisen darauf, in welche Richtung eine bundes
weite Harmonisierung zeigen könnte (vgl. dazu die folgenden Ausführungen).  

3.2.4 Betriebs- und Verkehrszeiten 

Naheliegenderweise hängen sowohl in der Praxis als auch in Nahverkehrsplänen und Orientie
rungshilfen Bedienfrequenz und Taktung des ÖPNV in erheblichem Maße vom Fahrgastpotenzial 
ab. Dieses wiederum wird unter anderem von der Siedlungsstruktur, den räumlichen Verflech
tungen und dem Zeitpunkt der Reise (innerhalb einer Woche bzw. eines Tages) bestimmt. 

Zur Unterscheidung von Zeitpunkten greift die ÖPNV-Planung in aller Regel auf eine Differenzie
rung von Haupt-, Normal- und Schwachverkehrszeit (HVZ, NVZ bzw. SVZ) zurück. Wie aus Abbil
dung 11 anhand von zwanzig beispielhaft ausgewählten Nahverkehrsplänen hervorgeht, ist die 
Anwendung dieser Verkehrszeiten in der Nahverkehrsplanung bei weitem nicht einheitlich. 
Hauptverkehrszeiten finden praktisch ausschließlich in Stadtregionen (Verdichtungsräumen) 
Anwendung – und dort auch weit überwiegend nicht am Wochenende. Ähnlich verhält es sich 
mit der Einordnung der Nacht als eigenständiger Verkehrszeit. Überwiegend wird die Nacht als 
Zeitraum der Betriebsruhe begriffen. Flächendeckende – also Stadt und Land gleichermaßen be
rücksichtigende – Konzepte einer Rund-um-die Uhr-Bedienung sind derzeit nicht bekannt.12  

 

11 Bezug nehmen könnte man hier allenfalls auf einzelne aktuelle Landesstrategien zur Entwicklung des ÖPNV in den Bundesländern 
Baden-Württemberg (BW MV 2022) und Bayern (BayStWBV 2022) oder auf Strategien zur Entwicklung landesweiter Busnetze wie 
im Fall des Plusbusses (https://www.plusbus-deutschland.de/). 
12 Eine Ausnahme bildet das Phönix-Konzept der Nah.sh in Schleswig-Holstein, das im Jahr 2022 den VCÖ-Mobilitätspreis gewann. 
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Abbildung 11: Bedien- und Verkehrszeiten (montags bis freitags) in ausgewählten Nahverkehrs
plänen 

 
* Betriebsende nicht bestimmt 
Quelle: KCW und ISB (2024) 

Die Bestimmung der Zeitfenster wird grundsätzlich vor dem Eindruck der lokalen Verkehrs
nachfrage vorgenommen und zwar in aller Regel jener im ÖPNV. Vor dem Hintergrund der erfor
derlichen Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV ist es jedoch geboten, die Ausrichtung der 
Verkehrszeiten auch von der Verkehrsnachfrage im MIV abhängig zu machen. Insofern bildet im 
hiesigen Vorhaben eine Auswertung der motorisierten Verkehrsnachfrage, wie sie im Rahmen 
der MiD 2017 erfasst wurde (vgl. Abbildung 12), die Grundlage für die Systematik der Verkehrs
zeiten (vgl. Abbildung 13).  

HVZ (Hauptverkehrszeit) SVZ (Schwachverkehrszeit) Bedienzeit aller Linien kein Betrieb
NVZ (Normal-, Nebenverkehrszeit) Nachtverkehr Bedienzeit einiger Linien keine Vorgabe
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Abbildung 12: Tagesgang des motorisierten Verkehrs an drei verschiedenen Tagestypen 

 

 

 
Quelle: KCW und ISB (2024) 
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Abbildung 13: Setzungen über die Verteilung der Verkehrszeiten über den Tag und die Woche 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW auf Grundlage von Abbildung 12 

3.2.5 Bedienfrequenz (Takte) 

In den drei in Kapitel 3.2.3 vorgestellten Orientierungshilfen wird davon ausgegangen, dass die 
Angebotsqualität nicht nur von der Verkehrszeit, sondern auch von dem jeweiligen Standort ab
hängig gemacht werden sollte. Abgesehen von dieser grundsätzlichen Gemeinsamkeit unter
scheiden sie sich aber grundlegend in der für die Standardeinordnung herangezogenen Typolo
gie. Folgende Indikatoren kommen zur Anwendung: 

► Nutzungsdichte, ermittelt über Bevölkerung, Arbeits- und Ausbildungsplätze pro Fläche 
(„EAA“, vgl. VDV 2019, S. 15) mit folgender Klassifizierung: hoch bis sehr hoch (über 
300 EAA/km²), mittel (150 bis 300 EAA/km²) und gering (unter 150 EAA/km²) (vgl. Abbil
dung 14), 

► Zentralität und Siedlungsdichte nach den jeweiligen Raumordnungsplänen (vgl. FGSV 2010 
und Abbildung 16), bei zwischengemeindlichen Verbindungen ergänzt um Relationstypen 
(„Verkehrsbänder“, vgl. Abbildung 15), 

► eine um ÖPNV-Modus ergänzte Kombination aus Nutzungsdichte, Zentralität und Siedlungs
dichte (vgl. BayStMWVT 1998 und Abbildung 17). 

Nur die FGSV-Empfehlungen gehen auf Anforderungen für ortsverbindendenden Verkehr diffe
renziert ein, machen aber hier nur für Schultage Angaben und verzichten zu Gunsten der 
Fahrtenhäufigkeit auf die Angabe von Taktfolgen (vgl. Abbildung 15). Dies ist insofern ungüns
tig, als der Schulverkehr ausgesprochene Tagesspitzen hervorbringt, in denen die Fahrtenhäu
figkeit recht hoch ist, ohne eine für Fahrgäste attraktive Fahrtenfolge zu ergeben. Auch wird er
fahrungsgemäß in zahlreichen Netzen das Angebot für die Ferienzeiten, die immerhin ein Viertel 
des Jahres ausmachen, erheblich ausgedünnt, womit Schultage nicht zum Indikator für die 
ÖPNV-Qualität gemacht werden sollten. 

In der Praxis hat die Unterscheidung von Taktfamilien eine hohe Relevanz. Sie wird unter den 
hier erwähnten Orientierungshilfen in der VDV-Empfehlung zur Strukturierung von Anforderun
gen herangezogen (vgl. Abbildung 14). Taktfamilien ergeben sich aus den für großstädtische und 
ländliche Räume unterschiedlichen Anspruchsniveaus: In Großstädten gelten häufig die einfach 
merkbaren, Warte- und Umsteigezeiten reduzierenden 10-min-Takte als Ziel in der NVZ, eine 
Ausdünnung des Angebots in der SVZ erfolgt dann oft durch Halbierung der Frequenz auf einen 
20-min-Takt, denn der Sprung auf einen 30-min-Takt wäre zu abrupt. In ländlichen Gebieten 
wiederum gilt der 60-min-Takt oft als Grundtakt, eine Verdichtung in Spitzenzeiten ist hier wie
derum eher durch den 30- als durch den 20-min-Takt sinnvoll. Beide Taktfamilien sind somit 
nur begrenzt kompatibel, in Verkehrsregionen existieren sie aber unweigerlich nebeneinander. 
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Abbildung 14: Takt-Empfehlungen des VDV 

 
Quelle: VDV (2019), S. 21 

Abbildung 15: Fahrtenpaar-Empfehlungen der FGSV für zwischengemeindliche Relationen (Schul
tage) 

 
Erläuterung der „Verkehrsbänder“: 1. Ordnung (1.0) = sehr gut ausgebautes Schnellverkehrssystem (Schiene und Straße); 2. 
Ordnung (2.0) = bedeutsame Straßenverbindung, z. T. auch Bahnverbindung; 3. Ordnung (3.0) = i. d. R. nur eine Straßenver
bindung; 4. Ordnung (4.0) = geringe Qualität der Verkehrsinfrastruktur 
Quelle: FGSV (2010), S. 9 
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Abbildung 16:  Takt-Empfehlungen der FGSV für innergemeindliche Relationen 

 
Quelle: FGSV (2010), S. 9 

Abbildung 17: Takt-Empfehlungen in der bayerischen Nahverkehrsplan-Leitlinie 

 
Quelle: BayStMWVT (1998), S. C-2ff 
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(„Verkehrsbänder“) mit einer schlecht ausgebauten Straßenverbindung sowie geringer 
Zentralität der zu verbindenden Orte (vgl. FGSV 2010, S. 9). 

Indem die genannten Orientierungshilfen nach Siedlungsdichte, Verflechtungsintensität, Zentra
lität etc. differenzieren, stellen sie das Fahrgastpotenzial in den Mittelpunkt der Bestimmung der 
Fahrtenhäufigkeit bzw. Taktfrequenz. Insofern ist dies eine Struktur, die zur Erhöhung der At
traktivität des ÖPNV-Angebots im Vergleich zum MIV grundsätzlich geeignet ist. 

In dieser Differenzierung der Bedienungshäufigkeit sind die drei genannten Orientierungshilfen 
mit ihrem bundesweiten Gestaltungsanspruch ohne Alternative. Daneben gibt es verschiedene 
Ansätze, eine Form von Mobilitätsgarantie zur Sicherung eines Mindestangebotes zu bestimmen. 
Diese Garantie ist bewusst unabhängig vom Standort. Der Wissenschaftliche Beirat macht hierzu 
in einem kürzlich veröffentlichten Gutachten folgenden Vorschlag: 

„Die Zielwerte einer solchen Mobilitätsgarantie müssten von Bund und Ländern gemeinsam 
ausgehandelt werden. Ein aus Sicht des Beirates angemessener Standard wäre, wenn von allen 
Wohnorten (mit Ausnahme von Splittersiedlungen und landwirtschaftlichen Hofstellen im Au
ßenbereich) mindestens alle 60 Minuten, besser alle 30 Minuten, ein Verkehrsangebot zum 
Kern des nächsten Grund- und Mittelzentrums sowie zum nächsten Zugangspunkt des Schie
nenverkehrs unterbreitet würde“ (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMDV 2023, S. 19). 

Die Logik eines Stundentaktes, der teilweise auf einen Halbstundentakt verdichtet wird, findet 
sich auch in den Ausarbeitungen zum Deutschlandtakt (vgl. SMA und Partner et al. 2022, S. 22 f), 
die auf das bereits vor vierzig Jahren entwickelte Prinzip des Integralen Taktfahrplans zurück
greifen. Diese ITF-Idee wird mittlerweile immer häufiger vom SPNV auf den ÖSPV übertragen, 
wie dies die FGSV schon vor zwanzig Jahren vorschlug (vgl. FGSV 2001).  

Die vorstehenden Ausführungen bilden den Hintergrund für die in Kapitel 4.2 nach Raumtypen 
und Verkehrszeiten differenzierte Weiterentwicklung des Bestandsangebotes als Teil eines 
Zielszenarios, das den Beitrag des ÖPNV zur Erreichung der Klimaziele ermöglicht. Da ein ÖPNV-
Angebot mit diesem Anspruch rund um die Uhr verfügbar sein muss, wird hier auch für die 
Nacht – am Wochenende wie unter der Woche – bundesweit ein Angebotsniveau definiert. Da
mit geht dieses Vorhaben über die oben herangezogenen Orientierungshilfen, aber auch über die 
Annahmen in jüngeren Studien zum ÖPNV-Ausbau15 hinaus.  

Entscheidend für die Qualität der ÖPNV-Erschließung ist allerdings, welcher Anteil der Bevölke
rung im Einzugsbereich von Angeboten der hier skizzierten Qualität lebt. Dies wird in den bei
den folgenden Kapiteln thematisiert. 

3.2.6 Einzugsbereiche 

Eine grundsätzliche Voraussetzung für den Zugang zum ÖPNV-System besteht in der Entfer
nung, die Fahrgäste auf dem Weg zur Haltestelle16 zurücklegen müssen. Die Entfernung zu Halte
stellen ist im Sinne der Mobilitätsgewährleistung aus Nutzerperspektive zu beurteilen. Geht es 
um die „Zumutbarkeit“ der Wege zur Haltestelle, ist deshalb grundsätzlich nicht plausibel, diese 
von der Art des zu erreichenden ÖPNV-Modus abhängig zu machen (vgl. Werner 2013, S. 569). 
Mit Blick auf die derzeit vorherrschende Interpretation der Mobilitätsgewährleistungsaufgaben 
im Lichte einer alternden Gesellschaft wäre es somit geboten, möglichst kurze Fußwege zu den 
Haltestellen zu propagieren.  

Dies kollidiert aber mit dem für die Attraktivität des ÖPNV ebenfalls maßgeblichen Ziel seiner 
Geschwindigkeit: Schnellere Modi sind auf größere Haltestellenabstände angewiesen, um ihren 
 

15 Vgl. Roland Berger et al. (2021), Berschin et al. (2023), Kosok et al. (2023). 
16 Hier als Oberbegriff über sämtliche Zugangsstellen zum ÖPNV, also auch Bahnhöfe und Haltepunkte des SPNV, verstanden. 



TEXTE Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  –  
Abschlussbericht 

78 

 

3.2.7 Erfüllungsgrad 

Ein Erfüllungsgrad benennt den Anteil der Bevölkerung, dessen Wohnung vom Einzugsbereich 
einer Haltestelle erfasst werden soll, um ein bestimmtes Ziel der Erschließung als erfüllt be
trachten zu können. In der Praxis der Nahverkehrsplanung ist es verbreitet – allerdings nicht ge
nerelle Praxis –, Erfüllungsgrade von 80 % anzusetzen. Indem häufig Mindestgrößen der Sied
lungen für die Anwendung dieses Anteils vorausgesetzt werden, ist die Grundgesamtheit der Be
völkerung, für die der Erfüllungsgrad gelten soll, kleiner als es der Prozentwert suggeriert. 

Damit orientieren sich die kommunalen Aufgabenträger an den Empfehlungen der bundeswei
ten Orientierungshilfen (vgl. zur Übersicht Kapitel 3.2.3). Vorausgesetzt wird dort jeweils, dass 
nur Siedlungen mit einer Bevölkerung von mindestens 200 Personen17 zu erschließen sind und 
dies als erreicht gilt, wenn mindestens 80 % innerhalb des gesetzten Einzugsbereiches leben o
der beschäftigt sind. Auch verkehrserzeugende Einrichtungen können einfließen, wobei nicht 
näher beschrieben wird, mit welcher Maßeinheit dies geschehen soll. 

Der Begriff der Siedlung ist allerdings unscharf, in den in Bezug genommenen Orientierungshil
fen ist von wie folgt beschriebenen Flächen oder Teilflächen18 die Rede: 

„Zu erschließen sind alle Flächen mit zusammenhängender Bebauung in den Gebieten nach 
Textziffer 9, die mehr als 200 Einwohner oder eine entsprechende Anzahl von Berufseinpend
lern und/oder Auszubildenden sowie vergleichbare verkehrserzeugende Einrichtungen (Stand
orte mit besonderen Funktionen) aufweisen“ (vgl. VDV 2019, S. 16),  

wobei Textziffer 9 auf eine Abbildung verweist, die sich auf die zentralörtliche Gliederung, „städ
tisch strukturierte Gebiete“ (vgl. ebd., S. 13) sowie „Siedlungsbereich[e] mit in der Regel gerin
ger Siedlungsdichte“ (vgl. ebd., S. 13) bezieht. 

Erfüllungsgrade werden überwiegend angewandt, um ein Mindestmaß an Verkehrsbedienung 
abzusichern. Im Kontext des Ziels, den ÖPNV so zu verbessern, dass er den ihm zufallenden Bei
trag zur Erreichung von Klimaschutzzielen etc. leistet, ist zumeist von einer Mobilitätsgarantie 
die Rede19. Der Wissenschaftliche Beirat hat in seiner Definition einer solchen Mobilitätsgarantie 
(vgl. das Blockzitat am Ende von Kapitel 3.2.5) formuliert, sie sollte in „allen Wohnorten (mit 
Ausnahme von Splittersiedlungen und landwirtschaftlichen Hofstellen im Außenbereich)“ gel
ten. Er beziffert dabei keinen konkreten Erfüllungsrad. Allerdings weist der Wissenschaftliche 
Beirat auf die betrieblichen Herausforderungen20 hin, die in dünn besiedelten Räumen bestehen 
und schlägt für eben solche Situationen flexible Bedienformen vor.  

Beispielhaft wird die Abwägung zwischen einem möglichst alle Siedlungen abdeckenden Er
schließungsziel und den wirtschaftlichen Möglichkeiten im Nahverkehrsplan des Landes Berlin 
gelöst. Dort steht neben dem grundsätzlich anzustrebenden ambitionierten Zielwert, der mit ei
nem Erfüllungsgrad von 80 % verbunden wird, ein Toleranzwert mit einem geringeren Erschlie
ßungsstandard, aber dafür einem an 100 % heranreichenden Erfüllungsgrad (vgl. Tabelle 5). 

 

17 Bayern betrachtet diesen Wert als Richtwert – der Grenzwert wird mit 500 Personen angegeben (vgl. BayStMWVT 1998). 
18 In den Orientierungshilfen der FGSV und Bayrischen Leitlinie wird der Begriff der „Teilfläche“ verwendet. Verstanden werden kön
nen sie als „Teilflächen (z. B. Ortsteile)“ (BayStMWVT, S. C-3). 
19 So z. B. Kosok et al. (2023). 
20 Diese sind für den VDV leitend bei der Begrenzung des Erfüllungsgrades auf 80 %: „Aus wirtschaftlichen Gründen ist es jedoch 
nicht immer möglich, alle Gebiete mit geringer Siedlungsdichte im Linienverkehr so zu erschließen, dass alle Einwohner durch die 
Einzugsbereiche nach Abbildung 6 erfasst werden. Die Erschließungsforderung wird daher auf 80 % der Einwohner begrenzt“ (VDV 
2019, S. 17). 
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Tabelle 5: Ziel- und Toleranzwert der räumlichen Erschließung im Land Berlin 

Gebiet Zielwert Toleranzwert 

Tagesverkehr 

hohe Nutzungsdichte* 300m 400m 

niedrige Nutzungsdichte** 400m 500m 

zu erfüllen für Anteil der Gesamtbevölkerung 80,0 % 96,0 % 

erfüllt für Anteil der Gesamtbevölkerung*** 86,5 % 96,1 % 

Nachtverkehr 

hohe Nutzungsdichte* 400 m ./. 

niedrige Nutzungsdichte** 500 m ./. 

zu erfüllen für Anteil der Gesamtbevölkerung 80,0 % ./. 

erfüllt für Anteil der Gesamtbevölkerung*** 78,7 %  
*  hohe Nutzungsdichte: ≥ 7.000 Ew. je km² 
**  niedrige Nutzungsdichte: ≤ 7.000 Ew. je km² 
***  eigene Auswertung CNB, Fahrplanstand: 2018 
Quelle: eigene Darstellung, KCW auf Basis SenUVK (2020), S. 104 

Aus dem Anspruch, diese Mobilitätsgarantie unabhängig vom Wohnort aussprechen zu können, 
folgt in dem vorliegenden Vorhaben angelehnt an das Berliner Beispiel ein Erfüllungsgrad, der 
auf den Mindesttakt von einer Stunde bezogen bei 95 % liegt. Es sollen somit nahezu alle Men
schen in Deutschland im Einzugsbereich von Haltestellen leben, die – hier wiederum wird die 
Position des besonders auf die Bedingungen im ländlichen Raum abzielenden Wissenschaftli
chen Beirats übernommen – mindestens im Stundentakt bedient sind. Wenn das konventionelle 
ÖPNV-Angebot mit Fahrplanbetrieb nicht entsprechend ausgebaut werden kann, ist die Mobili
tätsgarantie durch fahrplanfreie, flexible Bedienformen abzusichern.  

3.3 Zwischenfazit 
Die für eine Verkehrswende erforderliche Verkehrsverlagerung vom MIV auf den ÖPNV muss 
sowohl in städtischen als auch ländlichen Räumen stattfinden. Das Augenmerk ist besonders auf 
Angebote einer mittleren bis großen Reiseweite zu richten (Distanzen von 10 bis 100 km). Er
schließende Linien sind dafür als Zubringer zu einem attraktiven Angebot auf den regionalen 
Verkehrsachsen zu konzipieren. Die Verknüpfung des ländlichen und städtischen ÖPNV muss 
insofern gelingen. 

Ein attraktives ÖPNV-Angebot muss eine bundesweite Mobilitätssicherung mit einem am Fahr
gastpotenzial ausgerichteten, differenzierten Netz kombinieren. So werden Angebote unter
schiedlicher Bedienfrequenz nebeneinander existieren. Ihre Verknüpfung mit kurzen Umsteige
zeiten ist eine Herausforderung für die planerische Praxis. Zugleich müssen die Bedienzeiten so 
weit ausgedehnt werden, dass bis auf die übliche nächtliche Betriebsruhe ein durchgängiges An
gebot besteht. In Stadtregionen wird zu diesen nächtlichen Zeiten ein fahrplangebundener 
Nachtverkehr einzurichten sein und in ländlichen Gebieten fahrplanfreier Bedarfsverkehr diese 
Aufgabe übernehmen. 

Insofern kann eine nach Raumtypen und Verflechtungen differenzierte Idee mit drei wesentli
chen Qualitätsstufen – ≈10-min-Takt, 30-min-Takt, 60-min-Takt – für die Abbildung des im 
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4.2 Entwicklung von Bestandslinien 
Das Szenario für die Leistungsentwicklung differenziert nach fünf Modi im ÖPNV. Diese unter
scheiden sich nach ihrer Funktion im ÖPNV-Netz und ihren infrastrukturellen Voraussetzungen. 

4.2.1 Unterscheidung nach ÖPNV-Modi 

Folgende Modi werden unterschieden: 

► Zum Regionalverkehr (SPNV) zählen hier sämtliche Regionalverkehrszüge. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, Regionen über große Strecken und schnell miteinander zu verbinden (Regio
nalexpresse) oder besonders in ländlichen Gebieten Regionen zu erschließen (Regional
bahn). Die Abgrenzung zum Fernverkehr erfolgt durch die Produktbezeichnungen21. Die Ab
grenzung zur S-Bahn erfolgt, indem für die S-Bahn die bekannten Systeme herausgefiltert 
wurden. 

► Die S-Bahn ist in Stadtregionen das erschließende Äquivalent zur ländlichen Regionalbahn. 
Für die folgende Modellierung wurden die relevanten S-Bahn-Systeme identifiziert. Ange
sichts der höheren Verkehrsnachfrage und der in Stadtregionen stärker ausgeprägten Ambi
tion, über ein attraktives ÖPNV-Angebot die Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen, unterschei
det sich die S-Bahn von Regionalbahnen auch durch die kurze Zugfolge. Dies bestätigt der 
Boxplot in Abbildung 21. 

Abbildung 21: Mittlerer Haltestellenabstand nach Modi im ÖPNV 

 
Erläuterung der Boxplots: Die Boxen repräsentieren jeweils die mittlere Hälfte aller in der Fahrplandatenbank enthaltenen 
Linien, begrenzt sind sie durch das untere und obere Quartil. Die die Box teilende Linie benennt den Median, das Kreuz den 
arithmetischen Mittelwert.  
Quelle: eigene Darstellung, KCW 

► Die U-Bahn ist ein schienengebundenes, straßenunabhängiges Verkehrssystem, das in 
Deutschland in vier Stadtregionen im Einsatz ist (Berlin, Hamburg, München, Nürnberg). De
finitorisch wird es von Stadtbahnsystemen unterschieden, weil die Fahrzeuge im Raumab
stand und nicht auf Sicht verkehren. Die Boxplots (vgl. Abbildung 21) machen im Vergleich 

 

21 ICE, IC und EC zählen als ÖPFV, RE und RB als ÖPNV. 
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Das Modell entspricht hinsichtlich Logik wie auch Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV), jedoch nicht für ein spezifisches Unternehmen, sondern für einen Markt oder ein Markt
segment. Investitionen fließen in der Logik einer GuV als Aufwand (Zins und Abschreibung) ein. 
Die Bewertungsansätze lassen sich grob in Einzelkosten- (Produkt von Menge mal Preis) und 
Gemeinkosten-Ansätze (Zuschlagskalkulation) kategorisieren.  

Grundlage der Modellannahmen sind neben nachfolgend genannten Quellen insbesondere die 
von den Gutachter*innen über Jahre gesammelten Daten und Informationen, basierend auf di
versen Quellen (Informationen aus KCW-Projekten, öffentliche Informationen, z. B. Pressemittei
lungen, Studien, Unternehmensdaten, Ausschreibungsergebnisse). Diese Informationen dienen 
dazu, die Genauigkeit der Eingangsdaten laufend zu aktualisieren und zu verifizieren. 

5.2 Angebotsentwicklung im Zielszenario 
Der in Kapitel 4 skizzierte Angebotsausbau ist erforderlich, um mit ausgeweiteter Kapazität (be
zogen auf Zuwächse der Fahrplan- und Platzkilometer) sowie Erschließungsqualität die ver
kehrs- und klimapolitisch intendierte Verlagerung vom MIV zum ÖV zu erreichen. Diese langfris
tigen Ziele sind im Moment durch finanzielle Konsolidierungserfordernisse und personelle so
wie infrastrukturseitige Engpässe überlagert. Es ist davon auszugehen, dass diese Rahmenbe
dingungen auch in den kommenden Jahren das Momentum ambitionierter Entwicklungsvorha
ben beeinflussen. 

Der Angebots-Zielzustand fließt als exogene – und somit gesetzte – Modellgröße in die Entwick
lungsüberlegungen auf der Zeitachse ein. Infolge der in den Jahren 2024/2025 ungünstigeren 
Rahmenbedingungen für den ÖPNV (vgl. Hinweis zu Angebotskürzungen bzw. die Diskussion 
hierüber in Kapitel 6.4.1) werden die kurz- und mittelfristigen Zuwachserwartungen bis 2030 
niedriger bewertet: Der SPNV wächst jährlich mit 1,5 %, der ÖSPV mit 2 % (vgl. Abbildung 36).  

Unterstellt, dass Verkehrsverträge für Busleistungen im Mittel eine Laufzeit von 10 Jahren ha
ben, werden jährlich durchschnittlich 10 % des Marktvolumens in einer Folgeausschreibung neu 
vergeben. Überschlägig hat dies zur Folge, dass – neben der begrenzten Möglichkeit, im Rahmen 
laufender Verträge Leistungen auszuweiten – ein jährlicher Leistungszuwachs i. H. v. 2 % im 
ÖSPV dann erreicht wird, wenn in jeder Neuvergabe das Angebot um 20 % ausgeweitet wird. 

Um den Zielzustand im Jahr 2045 zu erreichen, wird somit für jedes Verkehrsmittel eine Wachs
tumsrate abgeleitet, die ab dem Jahr 2031 stärker als zuvor ansteigt. Die für den Busverkehr so 
ermittelte Wachstumsrate ist mit 3,5 % herausfordernd, für den SPNV ergibt sich eine Wachs
tumsrate von 2,1 % (U-Bahn 1,2 %, Tram 1,8 %).  

Die Kapazität (Platzangebot je Fahrt) ist eine weitere wichtige Größe neben dem Fahrplanange
bot, um die Akzeptanz und Leistungsfähigkeit des ÖPNV zu verbessern. Die maßgeblichen Fahr
zeuggrößen im Busverkehr sind Standardlinien- und Gelenkbusse, diese decken ca. 94 % des 
Fuhrparks ab. Das Verhältnis Standardlinienbusse zu Gelenkbusse ist im Status quo drei zu zwei. 
Im Zielszenario dreht sich dieses Verhältnis in den Anteilen bei der Beschaffung um. Im SPNV 
und schienengebundenen ÖSPV wird ein Kapazitätswachstum von jährlich 0,5 % unterstellt. 

Die Konsolidierung aller Modellannahmen bedeutet ein Angebotswachstum (Fahrplankilometer 
und Platzangebot) im ÖPNV von 88 %. Der Zuwachs der Fahrplankilometer beträgt dabei 90 %. 
Das Platzangebot nimmt relativ um ca. 2 % ab, bedingt dadurch, dass für den Busverkehr ein 
stärkeres Wachstum als im SPNV unterstellt wird. Da die mittlere Kapazität der Busse gegen
über den Schienenfahrzeugen geringer ist (82 zu 314 Plätze pro Fahrzeug), gewinnt der Busver
kehr im Verkehrsmittelmix des ÖPNV durch sein doppelt so starkes Betriebsleistungswachstum 
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an Gewicht. Absolut gesehen führt der Angebotsausbau gleichwohl zu einem insgesamt höheren 
Platzangebot im ÖPNV. 

Abbildung 36: Angebotsentwicklung im ÖPNV bis 2045 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW auf Grundlage von Destatis (2024a), BNetzA (2020-2024) 

5.3 Antriebstransformation 
Unter Antriebstransformation ist der Umstieg von fossilen Kraftstoffen auf erneuerbare An
triebsenergien zu verstehen. Synonym spricht man auch von einer Elektrifizierung des Ver
kehrssektors, da Dieselkraftstoff durch Strom als Antriebsenergie ablöst werden soll. Ohne er
folgreiche Antriebstransformation ist ein Erreichen der Klimaziele – hier im Verkehrssektor – 
nicht möglich (vgl. Kapitel 3.1).  

Der ÖPNV auf der Schiene hat gegenüber dem ÖPNV auf der Straße eine bessere Elektrifizie
rungsbilanz. Betrachtet man die an der Verkehrsleistung gemessene Elektrifizierung im SPNV, 
liegt diese im Jahr 2020 bei 79 % (vgl. Allekotte et al. 2020) bzw. 65 % (vgl. KCW 2022), gemes
sen als Anteil an der Betriebsleistung. Hingegen entspricht der Bestand zugelassener Kraftomni
busse der Kategorie Elektro (BEV) nicht einmal 3 % (vgl. KBA 2023).  

5.3.1 Antriebstransformation SPNV 

Neben der Elektrifizierung der Schienenwege (klassische Oberleitung = EMU) stehen als Alter
nativen batterieelektrische (BEMU) und Wasserstoff-angetriebene (HEMU) Schienenfahrzeuge 
zur Verfügung. Die Ziele der Bundesregierung sehen einen Elektrifizierungsgrad des Schienen
netzes von 75 % bis 2030 bzw. 100 % bis 2045 vor (vgl. BMDV 2021a). Es scheint aus heutiger 
Perspektive wenig wahrscheinlich, dass das erste Etappenziel erreicht wird. In den letzten zehn 
Jahren wurden jährlich nur 0,2 % der Infrastruktur elektrifiziert (vgl. BNetzA 2023). Mit Stand 
2022 sind 61,6 % (vgl. ebd.) elektrifiziert. Um das Ziel 2030 doch noch zu erreichen, wäre in 
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5.4 Antriebsenergie 
Im Jahr 2022 ist der Verkehrssektor verantwortlich für fast 30 % des Energieverbrauchs in 
Deutschland – zuletzt der Sektor mit der größten Verbrauchsmenge. Unter den motorisierten 
Fortbewegungsmitteln ist der CO2-Fußabdruck im ÖV am niedrigsten, was auch das Ergebnis der 
systembedingten Bündelungsvorteile des ÖV ist.30 Gleichwohl stellt die Antriebsenergie einen 
bedeutenden Kostenfaktor der Leistungserstellung von Verkehrsbetrieben dar. 

Die Energiekosten weisen unter den Kostenfaktoren eine vergleichsweise große Volatilität auf. 
Die letzten fünf Jahre stellen in der langfristigen Betrachtung dennoch eine Sondersituation dar 
– wie es Abbildung 40 verdeutlicht. 

Abbildung 40: Entwicklung der Preise für Strom und Dieselkraftstoff (2005 bis 2024) 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW auf Basis von Destatis (2024b). Daten für 2024 liegen bis einschließlich 08/2024 vor. 

Für die Zukunft stellt sich die Frage, welche Entwicklung für die Energiemärkte zu erwarten ist 
und was die wesentlichen Treiber sein werden. Wie im Folgenden ausgeführt, gibt es gegenläu
fige Tendenzen. 

Das nationale Brennstoffemissionshandelsgesetz regelt gegenwärtig die CO2-Bepreisung, die mit 
Inverkehrbringen fossiler Brennstoffe fällig wird. Ab dem Jahr 2027 wird die Steuer durch den 
EU-Emissionshandel (EU-ETS II) ersetzt. Die vom Gesetzgeber festgesetzten Steuersätze werden 
abgelöst und bilden sich fortan über Angebot und Nachfrage (vgl. Kapitel 3.1.1). Welcher Markt
preis sich für CO2-Zertifikate im Zeitverlauf einstellt, wird durch unterschiedliche Faktoren be
einflusst. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema lässt sich in einem Gutachten von 
Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (vgl. Nesselhauf und Müller 2023) 

 

30 Quelle: Auswertungstabellen der AG Energiebilanzen e. V. Abrufbar unter: https://ag-energiebilanzen.de/daten-und-fakten/aus
wertungstabellen/ 
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6 Struktur der ÖPNV-Finanzierung im Status quo und ihr 
Entwicklungsbedarf 

Der Mittelbedarf für einen gestärkten ÖPNV ist erheblich. Er fordert die gegenwärtige Finanzie
rungsstruktur heraus, weil an diese bestimmte Anforderungen gestellt werden: 

► Die ÖPNV-Finanzierung muss die Mittelbedarfe – jetzige und absehbare – absichern. Finan
zierungslücken dürfen nicht entstehen, um Planungssicherheit für alle Akteure zu gewähr
leisten. 

► Die Entwicklung der Infrastruktur bedarf aufgrund von Planungs- und Umsetzungszeiträu
men sowie Lebenszyklen, ihrer Bedeutung für den auf ihr stattfindenden Betrieb sowie der 
hohen Mittelbedarfe für ihre Errichtung und ihren Unterhalt besonderer Aufmerksamkeit 
bei der Finanzierung. 

► Die Finanzierung muss Aufgaben- und Ausgabenverantwortung miteinander vereinen. Wer 
für Aufgaben zuständig ist, der muss die zur Umsetzung notwendigen Finanzierungsvolu
mina verwalten können; zudem sollten Nebenfinanzierungen bestmöglich verhindert wer
den. 

Der entstehende Fortentwicklungsbedarf der Finanzierungsstruktur wird im Folgenden erläu
tert, indem zunächst ein knapper Überblick über den Status quo der Finanzierung (Kapitel 6.1) 
und die voraussichtliche Entwicklung der wichtigsten Finanzierungsquellen (Kapitel 6.2) gege
ben wird. Eingang finden dabei die in Kapitel 5 für das Zielszenario eines gestärkten ÖPNV er
mittelten Bedarfe. Die sich so gestaltende Ausgangssituation wird anschließend vor dem Hinter
grund der genannten Grundsätze in Kapitel 6.4 bewertet. Dabei wird auch darauf eingegangen, 
welche Hemmnisse und Schwierigkeiten bzgl. der Reformierung der ÖPNV-Finanzierung zu er
warten sind. Dieser Analyseschritt ist wichtig, da es auch in der Vergangenheit immer wieder 
Versuche gegeben hat, die ÖPNV-Finanzierung strukturell oder bezogen auf das Finanzierungs
volumen neu zu ordnen. 

In Kapitel 6.5 folgt daraufhin die Skizze eines Vorschlags zur Neuordnung der Finanzierungs
struktur. Eine wichtige Rolle spielt dabei die so genannte dritte Säule aus ergänzenden Finanzie
rungsquellen. Ihr wird in Kapitel 7 gesondert Raum gegeben und dabei auch auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zur Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeiten gelegt. 

6.1 Grundzüge der ÖPNV-Finanzierung 
Die ÖPNV-Finanzierung in Deutschland ist aufgrund einer Vielzahl an Finanzierungsquellen und 
-strömen komplex und teilweise intransparent. Nachfolgend soll die derzeitige ÖPNV-Finanzie
rungsstruktur möglichst umfassend skizziert werden. Dabei sollen neben den direkt und eindeu
tig für ÖPNV bestimmten Mitteln auch die Zuweisungen erfasst werden, die indirekt oder mittel
bar dem ÖPNV dienen. 

Die gegenwärtige ÖPNV-Finanzierungsstruktur basiert grundsätzlich auf zwei Säulen: den Fahr
geldeinnahmen und der Finanzierung durch die öffentliche Hand (vgl. Abbildung 51). Spätestens 
kurz vor Beginn der COVID-19-Pandemie war zu beobachten, dass der Anteil der Fahrgeldein
nahmen an der Gesamtfinanzierung abnahm. Durch die Pandemie, mit ihrem zum Teil starken 
Rückgang der Fahrgastzahlen und damit der Fahrgeldeinnahmen (vgl. VDV 2020), wurde dieser 
Trend noch verstärkt. Dem Einnahmenausfall wurde zwar durch einen „Rettungsschirm“ schnell 
begegnet, die Fahrgastzahlen haben sich aber noch nicht vollständig erholt. Auch kam es allge
mein zu Kostensteigerungen im ÖPNV, insbesondere in den Bereichen Personal- sowie Energie- 
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und Treibstoffkosten (vgl. Kapitel 5). Aus diesem Grund steigt die Aufmerksamkeit für die Etab
lierung einer dritten Säule, die auf ergänzenden Finanzierungsquellen beruht (mehr dazu in Ka
pitel 7). 

Abbildung 51: Finanzierungssäulen des ÖPNV 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW 

In der gelebten Praxis ist das Bild weniger stringent, sondern vielschichtiger. Auch träfe es nicht 
zu, allen drei Säulen eine vergleichbare Bedeutung für die Finanzierung des ÖPNV zu unterstel
len. Deshalb hat sich in der Fachwelt ein zweites Bild etabliert, die sogenannte Spaghetti-Grafik, 
da diese deutlich detaillierter die einzelnen Finanzierungsquellen sowie deren Adressaten aus
weist (vgl. Abbildung 52). Sie stellt die verschiedenen Akteure und die jeweiligen Finanzierungs
ströme zueinander dar.  

Ungeachtet ihrer Komplexität kann auch die Spaghetti-Grafik nicht alle Besonderheiten der 
ÖPNV-Finanzierung abbilden, insbesondere ergeben sich in den einzelnen Bundesländern diffe
renzierte Darstellungen. Auf wesentliche Besonderheiten in den Bundesländern wird in der 
nachfolgenden detaillierten Darstellung des Status quo der ÖPNV-Finanzierung eingegangen. Zu
dem wird jeweils ein Ausblick auf die Entwicklung des/der jeweiligen Finanzierungsinstruments 
bzw. -quelle vorgenommen. Dies dient auch der Klärung der Frage, inwieweit und in welchem 
Maße eine Deckungslücke zwischen (fortgeschriebener) Bestandsfinanzierung und den Kosten 
des zukünftigen Angebots besteht.  

Die Darstellung in den nachfolgenden Abschnitten wird anhand der Finanzierungsebenen vorge
nommen und orientiert sich damit grob am Säulenmodell: 

► Bund 

► Länder 

► Kommunen 

► Fahrgäste 
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Abbildung 52: „Spaghetti-Grafik“ zur Veranschaulichung der ÖPNV-Finanzierung 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW 

6.1.1 Finanzierung durch den Bund 

6.1.1.1 Regionalisierungsmittel 

Die für den ÖPNV mit Abstand wichtigste staatliche Finanzierungsquelle sind die nach Artikel 
106a GG i. V. m. dem Regionalisierungsgesetz bereitgestellten Regionalisierungsmittel. Diese 
wurden mit der Regionalisierung des SPNV35 eingeführt und dienen der Finanzierung des von 
den Ländern organisierten ÖPNV, „insbesondere“ der des SPNV (§ 6 Abs. 1 RegG). Abbildung 53 
stellt die Entwicklung der Mittelhöhen seit 1996 dar. 

Im Jahr 1996, dem ersten Jahr der Regionalisierung des SPNV, wurden den Ländern ca. 4,5 Mrd. 
€ zugewiesen. Bereits ein Jahr später waren es über 6 Mrd. €. Erstmals über 7 Mrd. € Regionali
sierungsmittel wurden im Jahr 2005 erreicht. Im Jahr 2007 gab es dann zum zweiten Mal nach 
2004 einen Rückgang, wodurch die Regionalisierungsmittel bis 2011 wieder unter 7 Mrd. € san
ken. Infolge der Revision der Regionalisierungsmittel stiegen diese 2016 erstmals auf über 8 
Mrd. €. Die 10 Mrd.-Euro-Grenze wird erstmals im Jahr 2022 überschritten und wird dann bis 
2031, dem letzten Jahr der aktuell geltenden Regionalisierungsmittelperiode, auf 13,8 Mrd. € an
steigen.  

Die Historie des Regionalisierungsgesetzes wird nachfolgend anhand der zentralen Finanzie
rungsregelungen skizziert: 

► Regionalisierungsgesetz (27. Dezember 1993): Das Regionalisierungsgesetz wurde im Arti
kel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens begründet. Ab dem Jahr 1996 
wurde der entsprechende Finanzierungsbeitrag (aus dem Mineralsteueraufkommen des 
Bundes) festgelegt; zunächst noch mit vergleichsweise unbestimmter Fortschreibungslogik. 

 

35 Die Regionalisierung des SPNV ist die im Rahmen der Bahnreform 1993 beschlossene und 1996 umgesetzte Überführung der Ver
antwortung für den SPNV an die Länder. 
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► Erstes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (26. Juni 2002): Festlegung und 
horizontale Verteilung der Regionalisierungsmittel ab dem Jahr 2002: Festlegung einer Dy
namisierungsrate von 1,5 % p. a. 

► Zweites Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (12. Dezember 2007): Festle
gung und horizontale Verteilung der Regionalisierungsmittel ab dem Jahr 2008: Beibehal
tung der Dynamisierungsrate von 1,5 % p. a. 

► Drittes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (15. Dezember 2015): Da die Ei
nigung für die neue Revisionsperiode noch nicht erfolgte, wurde mit der Änderung für das 
Jahr 2016 eine Übergangslösung implementiert (die gleichwohl die Basis der anschließen
den Gesetzesneufassung bildete). Außer der Anpassung der Mittelhöhe (gesamt) wurden 
keine weiteren Änderungen im Vergleich zur vorherigen Fassung vorgenommen. 

Abbildung 53: Zuweisungen Regionalisierungsmittel (1996-2031) 

 
Quelle: eigene Darstellung, KCW auf Basis der Daten des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahver
kehrs (RegG) 

► Viertes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (1. Dezember 2016): Festlegung 
des absoluten Regionalisierungsmittelniveaus bis 2031. Der horizontalen Verteilung auf die 
Länder liegt der Königssteiner Schlüssel zugrunde. Die Fortschreibung wurde mit 1,8 % p. a. 
festgelegt. Neben der Anlage 1, die faktisch die Basis der Regionalisierungsmittel für die 
Bundesländer bildet, wurde mit der Anlage 2 für die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklen
burg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusätzlich ein zweiter 
Mitteltopf mit einer Ausgangshöhe von 200 Mio. € eingeführt (mit festgelegter Verteilung 
auf diese Länder). Auch die Mittel dieser Anlage werden mit 1,8 % p. a. fortgeschrieben. 
Dadurch sollte insbesondere für die ostdeutschen Bundesländer die Wirkung des Königsstei
ner Schlüssels abgemildert werden, der für sie sinkende Anteile am Mittelvolumen der An
lage 1 bedeutet. 
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Ohne teilweise bestehende Möglichkeiten der Übertragung der Aufgabenträgerschaft.  
Quelle: eigene Zusammenstellung, KCW auf Grundlage der ÖPNV-Gesetze der Länder  

Für die Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass der Anteil der kommunalen Nettoausga
ben steigen wird. Abgesehen von den allgemeinen Kostensteigerungen (vgl. Kapitel 5) wird dazu 
auch der Rückgang von Querverbundausgleichen (vgl. Kapitel 6.1.5.1) beitragen. Diese Minder
einnahmen müssen durch die öffentliche Hand ausgeglichen werden und diese Aufgabe wird – 
bei gesetzten Bundes- und Landesmitteln – zunächst den Kommunen zufallen. 

6.1.4 Fahrgäste 

Die Nutzerfinanzierung war und ist ein wichtiges Element der ÖPNV-Finanzierung, wenngleich 
es kaum belastbare öffentliche Zahlen darüber gibt, in welchem Umfang die Fahrgelderlöse zur 
Finanzierung des ÖPNV beitragen. Das fängt bereits mit der Definitionsfrage an, was Fahrgelder
löse sind. Unbestritten sind alle Erlöse, die durch den Erwerb von Fahrausweisen erwirtschaftet 
werden, diesen zuzuordnen. Strittiger ist es aber bei den Fahrgeldsurrogaten. Dies bezeichnet 
jene Zahlungen der öffentlichen Hand, die als Ausgleich für Einbußen, die Verkehrsunternehmen 
durch die Anerkennung ermäßigter Fahrausweise – z. B. im Ausbildungsverkehr oder für die Be
förderung von Schwerbehinderten – haben, anfallen. Im Kern wird mit solchen Ausgleichszah
lungen das Delta zwischen ermäßigtem und regulärem Ticketpreis erstattet. Neben diesen „klas
sischen“ Surrogaten hat sich in den vergangenen Jahren ein vergleichsweise weites Feld weite
rer Ermäßigungen aufgetan, z. B. Sozialtickets, Verbundtickets – bis hin zum Deutschlandticket.  

In der vorliegenden Studie werden Fahrgeldsurrogate – sie sofern aus den jeweiligen Landes
haushalten und sonstigen Quellen ablesbar sind – der zweiten Finanzierungssäule öffentliche 
Hand zu, da es sich eben nicht um originäre Erlöse aus dem Fahrausweisvertrieb handelt. Zudem 
werden einzelne Ermäßigungen nicht über direkte Ausgleichszahlungen finanziert, sondern 
über Verkehrsverträge abgebildet (wie z. B. das kostenfreie Schülerticket in Berlin).  

Nachfolgend werden somit die klassischen Fahrgelderlöse berücksichtigt. Allerdings ist die Sta
tistik wie eingangs beschrieben ungenau, da es momentan keine öffentlich einsehbare Vollerhe
bung aller Fahrgelderlöse gibt. Am ehesten ist noch die VDV-Statistik geeignet, ein einigermaßen 
stimmiges Abbild zu liefern – allerdings mit dem Schwachpunkt, dass nicht alle Verkehrsunter
nehmen Daten hierfür bereitstellen. Deshalb wird in diesem Vorhaben den VDV-Zahlen ein Si
cherheitspuffer hinterlegt und so für das Jahr 2019 von Fahrgelderlösen in Höhe von ca. 
12,74 Mrd. € ausgegangen.  

Allerdings ist diese Rückschau mit Blick auf die zukünftige ÖPNV-Finanzierung nur bedingt hilf
reich. Infolge der pandemiebedingten Nachfrageverwerfungen ist eine lineare Projektion nicht 
mehr so einfach möglich. Zudem gab es seitdem mit dem kurzzeitig gültigen 9-Euro-Ticket und 
dem seit Mai 2023 erhältlichen Deutschlandticket massive Umwälzungen im Ticketsortiment.41 
Dies hat zum einen erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierungsanteile der ersten und zwei
ten Säule, wie man an den Ausgleichsmaßnahmen zum Deutschlandticket – etwa im RegG – able
sen kann. Zum anderen führt ein Pauschalticket, ähnlich wie Verbundtickets insgesamt, zu ande
ren Nachfrage-Erlös-Beziehungen als zum Beispiel Einzeltickets. Eine steigende Nachfrage führt 
tendenziell nicht zu einer gleichmäßigen Erlössteigerung, da anzunehmen ist, dass Anteile der 
Nachfragesteigerung von bestehenden Pauschalticketinhaber*innen herrühren. Die 

 

41 Zu den Auswirkungen des Deutschlandtickets siehe auch Abschnitt 7 sowie Mietzsch und Gramlich (2023), S. 499 f. 
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diesbezüglichen Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung der Fahrgelderlöse sind in Kapitel 
6.2 dargestellt. 

Für die Ist-Betrachtung sowie die kurzfristige Vorausschau (2025) wird eine Vorlage der „Unter
arbeitsgruppen Prognose, Preis und Szenarien“ sowie Evaluierung des Koordinierungsrats 
Deutschlandticket aus dem Oktober 2024 herangezogen.42 Dort werden für 2024 und 2025 An
nahmen zu Nachfrage (Anzahl, Erlöse) des Deutschlandtickets (inkl. ermäßigter Deutschlandti
ckets) sowie den übrigen Tariferlösen getroffen. Diese Werte werden für die beiden Jahre unver
ändert übernommen, da sie nach Kenntnis des Gutachterteams die aktuellsten und am ehesten 
hier verwendbaren Informationen bzgl. der Fahrgelderlöse enthalten. 

6.1.5 Weitere Finanzierungsgrundlagen 

6.1.5.1 Steuerlicher Querverbund / Ausgleichsleistung über Querverbund 

Der steuerliche Querverbund ist vor allem im kommunalen ÖPNV ein etabliertes Mittel, um Er
tragssteuern zu vermeiden. Dabei können verschiedene Einheiten der Daseinsvorsorge (z. B. 
ÖPNV, Wasser- oder Energieversorgung, Abfallwirtschaft) steuerlich dahingehend gebündelt 
werden, dass es möglich wird, Verluste einer Sparte mit den Gewinnen aus anderen Geschäftsbe
reichen auszugleichen, was die Steuerlast der Gewinnsparten mindert. Davon profitiert der 
ÖPNV als Verlustsparte, weil dessen Defizite im steuerlichen Querverbund benötigt werden, um 
sie mit Gewinnen, z. B. aus dem Energiesektor, zu verrechnen. 

Eine der für den Ausbau- und Modernisierungspakt im ÖPNV gebildeten Arbeitsgruppen gibt 
das Volumen der so eingesparten Verluste für das Jahr 2019 mit 1,75 Mrd. € an (BLAG, Unterar
beitsgruppe 3 „Finanzen“ (2023): 2022: 1,82 Mrd. €). Da die verrechnungsfähigen Gewinne – 
etwa aus dem Energiesektor – schrumpfen, ist für die Zukunft mit einem Rückgang dieses Volu
mens zu rechnen. 

6.1.5.2 Umsatzsteuerbefreiung in Verkehrsverträgen 

Gestützt auf einen Beschluss der Finanzministerkonferenz von 1994 sowie einen Beschluss der 
Verkehrsministerkonferenz von 1995 fällt für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen im 
ÖPNV keine Umsatzsteuer an. Seit einigen Jahren kommt diese Regelung dahingehend unter 
Druck, dass durch die Aufteilung der Wertschöpfung insbesondere im SPNV teils erhebliche 
Leistungen separat zur eigentlichen Verkehrserbringung vergeben werden (z. B. separate Be
schaffung von Fahrzeugen und Instandhaltung, separate Vertriebsvergabe). In den meisten Fäl
len werden daher Zahlungsflüsse entwickelt, die sicherstellen, dass auch für diese Teilleistungen 
ein Bezug zur Erbringung der beauftragten Verkehrsleistungen besteht, so dass die Zahlung ei
ner Umsatzsteuer vermieden werden kann. 

6.1.5.3 Umsatzsteuerminderung für Fahrscheine 

Fahrscheine im ÖPNV unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz gemäß § 12 Abs. 2 UStG. 
Somit muss auf ÖPNV-Fahrscheine eine Umsatzsteuer von 7 % entrichtet werden anstelle des 
regulären Steuersatzes von 19 %. Der Effekt der so subventionierten Fahrausweise beträgt für 
das Jahr 2019 gemäß Subventionsbericht der Bundesregierung ca. 1,5 Mrd. €. Diese Mittel kom
men dem ÖPNV allerdings nicht direkt zugute. 

 

42 Online verfügbar unter https://infoportal.mobil.nrw/fileadmin/02_Wiki_Seite/01_Organisation_Finanzierung/17_Deutschlandti
cket/Prognose_und_Preisszenarien_Deutschlandticket.pdf, Zugriff am 31.10.2024. 

https://infoportal.mobil.nrw/fileadmin/02_Wiki_Seite/01_Organisation_Finanzierung/17_Deutschlandticket/Prognose_und_Preisszenarien_Deutschlandticket.pdf
https://infoportal.mobil.nrw/fileadmin/02_Wiki_Seite/01_Organisation_Finanzierung/17_Deutschlandticket/Prognose_und_Preisszenarien_Deutschlandticket.pdf
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6.1.5.4 Steuerminderungseffekt aus Querverbundausgleich 

Der Querverbund wirkt neben dem Querverbundausgleich (vgl. Kapitel 6.1.5.1) über verrech
nete Gewinne und die so geminderte Umsatzsteuer auch indirekt auf die für den ÖPNV zur Ver
fügung stehenden Mittel. Dadurch werden die betroffenen kommunalen Unternehmen, deren 
Gewinne verrechnet werden, und somit mittelbar die Kommunen als Eigentümer dieser Unter
nehmen mit weniger Ertragssteuern belastet und folglich finanziell entlastet. Bei einem Querver
bundausgleich in Höhe von 1,75 Mrd. € und einer angenommenen Steuerlast von 30 % wären 
dies ca. 525 Mio. €, die als steuermindernder Effekt wirksam werden.  

6.1.5.5 Sonstige Erlöse der Verkehrsunternehmen aus Vermietung und Werbung 

Die meisten Verkehrsunternehmen können weitere Einnahmen generieren, indem sie Werbung 
in ihren Fahrzeugen oder an den Haltestellen ermöglichen oder Flächen (unter-)vermieten. Teil
weise werden diese Möglichkeiten durch ggf. vorhandene Verkehrsverträge eingeschränkt oder 
untersagt.  

Das Gesamtvolumen dieser Erlöse ist in der Gesamtbetrachtung aller Mittel für den ÖPNV über
schaubar, für einzelne Unternehmen können hier aber signifikante Erlöspotenziale bestehen, 
insbesondere für kommunale Verkehrsunternehmen in Großstädten. So weist der Geschäftsbe
richt der BVG für 2019 Umsatzerlöse für Werbung von 26,1 Mio. € aus sowie jener der Tochter 
URBANIS (zuständig für Flächenvermarktung) weitere 12,7 Mio. €. Im gleichen Jahr erzielte die 
Hamburger HOCHBAHN für Vermietung und Verpachtung laut Geschäftsbericht 47,5 Mio.  €. 
Eine Vollerhebung für ganz Deutschland kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden, es ist 
aber anhand der genannten Beispiele davon auszugehen, dass ein niedriger bis mittlerer 
dreistelliger Millionenbetrag über die sonstigen Erlöse aus Vermietung, Verpachtung oder Wer
bung von den Verkehrsunternehmen generiert wird.  

6.1.5.6 Sonstige Erlöse der Eisenbahninfrastrukturunternehmen aus Vermietung 

Als indirekte Finanzierung können auch Vermietungserlöse der Bahnhofsbetreiber angesehen 
werden. Diese werden z. B. durch die Vermietung von Bahnhofsflächen generiert und dienen so
mit den Betreibern als Einnahmen, mit denen sie auch Investitionen oder sonstige Unterhalts
kosten für die Bahnhöfe decken können. Dies kommt auch dem SPNV zugute. Für den größten 
Betreiber von Bahnhöfen in Deutschland, die DB Station&Service AG, beläuft sich im Jahr 2019 
das Einnahmevolumen aus Vermietung auf 416 Mio. €. 

6.2 Volumen und Entwicklung der ÖPNV-Finanzierung (Übersicht über die 
erste und zweite Säule) 

6.2.1 Entwicklung wesentlicher öffentlicher Finanzmittel (Erläuterung) 

In Kapitel 6.1 wurde für einige Mittel deren Ist-Volumen dargestellt. Im Folgenden werden An
nahmen für die Fortführung der Mittel der zentralen öffentlichen Finanzierungsinstrumente ge
troffen. Dabei liegt der Fokus auf jenen Mittelvolumina, die konsumtiv und investiv direkt ins 
Angebot sowie die dafür zu schaffenden Grundlagen (z. B. Infrastruktur, Fahrzeuge) fließen. Aus
genommen sind daher z. B. Managementausgaben. Daher kommt es in der Darstellung zu gewis
sen Abweichungen von anderen Mittelübersichten, etwa bei den Regionalisierungsmitteln (hier 
sind zudem die angesparten Beträge außen vor gelassen, da diese nicht für den ÖPNV im jeweili
gen Jahr verausgabt wurden; siehe hierzu auch Abschnitt 6.2.3). 

Um abzuschätzen, wie groß die Herausforderungen der ÖPNV-Finanzierung sind, braucht es des 
Weiteren ein Bild über die verfügbaren Mittel im Betrachtungszeitraum. Dadurch kann im 



TEXTE Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  –  
Abschlussbericht 

149 

 

Abgleich mit den in den vorherigen Kapiteln abgeschätzten Finanzierungsbedarfen ein mögli
ches Finanzierungsdelta ermittelt werden. Hierfür sind zunächst plausible Annahmen über die 
Entwicklung der zentralen Finanzierungsquellen erforderlich. Grundsätzlich wird eine stetige 
Fortschreibung der Mittel angenommen. Dabei werden heutige Dynamisierungsraten, soweit 
vorhanden, fortgeschrieben. 

► Regionalisierungsmittel: Es wird angenommen, dass die verausgabten Regionalisierungsmit
tel bis 2031 wie geplant um 3 % p. a. steigen. Ab der Regionalisierungsmittelperiode, die sich 
bei Beibehaltung des Periodenzeitraums der aktuell geltenden Periode von 2032 bis 2047 
erstrecken wird, werden dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank43 entsprechend 
2 % angesetzt. Diese Annahme erstreckt sich nicht auf die Deutschlandticketausgleiche, da 
die laufende Diskussion zur Finanzierung des Deutschlandtickets gezeigt hat, dass die Be
reitschaft des Bundes, hier weitere Finanzierungslasten zu übernehmen, gering ist. Deshalb 
bleibt der Betrag von 1,5 Mrd. € über den Betrachtungszeitraum konstant. Schließlich wird 
die Prämisse getroffen, dass ab 2025 die Regionalisierungsmittel vollständig verausgabt 
werden. Das Delta zwischen heutigem Ist und Soll, also die aktuell nicht verausgabten Mittel
anteile, wird dabei den konsumtiven Mitteln zugewiesen. 

► Landesmittel: Die Landesmittel werden, wie die Regionalisierungsmittel, ausgehend von ei
ner Mittelhöhe von ca. 5,4 Mrd. € im Jahr 2025 mit 2 % p. a. fortgeschrieben. Dahinter steht 
die Überlegung, dass alle Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – gleichermaßen ihren Bei
trag zur zukünftigen Finanzierung des ÖPNV leisten müssen. 

► Kommunale Mittel: Zunächst wurden reguläre Haushaltsmittel und Querverbundausgleiche 
gesamthaft betrachtet und anschließend mit 2 % p. a. fortgeschrieben. Da anzunehmen ist, 
dass die Querverbundausgleiche zukünftig sinken (vgl. Kapitel 6.1.5.1), ist diese Fortschrei
bung nur möglich, wenn die regulären Haushaltsmittel im Durchschnitt über alle Kommunen 
stärker steigen als 2 %. 

► Mittel nach GVFG: Die Mittel werden – wie im Gesetz verankert – ab 2026 mit 1,8 % p. a. fort
geschrieben (und als Annahme wird dies für den gesamten Betrachtungszeitraum fortge
setzt). 

► Mittel aus der LuFV: Die in der aktuellen LuFV fortgeschriebenen Mittel für den SPNV wer
den bis 2029 übernommen und auch darüber hinaus bei diesem Betrag belassen.44 

6.2.2 Entwicklung der Fahrgelderlöse (Erläuterung) 

In Kapitel 6.1.4 wurde auf die Schwierigkeit der Abschätzung der zukünftigen Erlösentwicklung 
hingewiesen. Dies ist im Wesentlichen auf Unsicherheiten bzgl. der Entwicklung des Deutsch
landtickets und dessen Nutzung zurückzuführen. Folgende Aspekte sind hierfür maßgeblich: 

► Preisentwicklung des Deutschlandtickets: Das Deutschlandticket wird teurer; ab 1. Januar 
2025 kostet es 58 € pro Monat. Für die Zeit danach soll der Koordinierungsrat Deutschland
ticket einen Preismechanismus entwickeln (vgl. VMK 2024a). Solange dieser Preismechanis
mus, von dem letztlich auch die Zuschüsse der öffentlichen Hand abhängig sind, unbekannt 
ist, fehlt die Kenntnis, welche Preise für das Deutschlandticket in den Jahren 2026 ff. zu un
terstellen sind. 

 

43 Quelle: www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.de.html 
44 Hintergrund der Überlegung: Es ist anzunehmen, dass in einer Folge-LuFV wie bisher ein pauschaler Festbetrag über die Vertrags
laufzeit festgelegt wird, d. h. eine jährliche Steigerung wird als nicht wahrscheinlich angesehen. Die Höhe dieser Mittel lässt sich der
zeit nicht einschätzen. 

http://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.de.html
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dass Nutzer*innen, die im Status quo kein Deutschlandticket nutzen (oder den ÖPNV generell 
nicht) in hohem Maße Deutschlandtickets erwerben. Dadurch ergibt sich ein fiktiver Wechsel 
aus den übrigen Erlösen hin zu Deutschlandticketerlösen, was die übrigen Erlöse theoretisch 
sinken ließe. Ausgeglichen werden diese Erlösabwanderungen zum Deutschlandticket durch 
Neukunden*Neukundinnen, die bisher keinen ÖPNV nutzen. Vereinfacht nehmen die Gutach
ter*innen an, dass im Ergebnis das Segment der übrigen Erlöse konstant bleibt.   

In Tabelle 30 sind die modellierten Erlöse für das Szenario Status quo und das Zielszenario aus
gewiesen, jeweils unterteilt in Deutschlandticketerlöse und übrige Erlöse. Im Ergebnis stellen 
beide Szenarien die mögliche Bandbreite der Erlösentwicklung dar. Es wird darauf hingewiesen, 
dass auch infolge der Unsicherheiten bzgl. der zukünftigen Entwicklung des Deutschlandtickets 
und damit nachgelagert der (Weiter-)Entwicklung anderer Ticketarten die Projektion der Erlöse 
risikobehaftet ist, weshalb in dieser Studie das Vorgehen mit zwei Szenarien gewählt wurde. 

Tabelle 30: Überblick Erlösprojektion im Betrachtungszeitraum, in Mio. € 

 Projektion 
2024 

Projektion 
2025 

Projektion 
2030 

Projektion 
2035 

Projektion 
2040 

Projektion 
2045 

Erlöse Deutsch
landticket Status 
quo 

7.245 7.915 10.520 11.640 12.810 14.575 

übrige Erlöse Sta
tus quo 5.695 5.735 5.880 6.030 6.180 6.335 

Summe Erlöse 
Status quo 12.940 13.650 16.400 17.670 18.990 20.910 

Erlöse Deutsch
landticket Zielsze
nario 

7.245 7.915 11.305 13.875 16.935 21.355 

übrige Erlöse 
Zielszenario 5.695 5.695 5.695 5.695 5.695 5.695 

Summe Erlöse 
Zielszenario 12.940 13.610 17.000 19.570 22.630 27.050 

Quelle: eigene Zusammenstellung, KCW 

 

6.2.3 Ergebnisübersicht  

Tabelle 31 fasst die Ergebnisse der Ermittlung und Projektion der verfügbaren Mittel für den Be
trachtungszeitraum zusammen. 

Tabelle 31:  Überblick über verfügbare Mittel (Haushaltsmittel und Erlöse) im Betrachtungszeit
raum, in Mio. € 

 Projektion 
2024 

Projektion 
2025 

Projektion 
2030 

Projektion 
2035 

Projektion 
2040 

Projektion 
2045 

Reg-Mittel  
(konsumtiv) 8.650 10.780 12.490 13.930 15.380 16.980 
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Offen bleibt zudem, ob die Ausgleichsleistungen nach RegG für das Deutschlandticket im prog
nostizierten Rahmen beibehalten werden – ebenso, ob sich die Ausgleichsansprüche der EVU 
verändern (dies kann im Rahmen dieses Vorhabens nicht untersucht werden). 

Noch deutlich kritischer sieht es erwartungsgemäß im Zielszenario aus (vgl. Tabelle 33). Das An
gebotswachstum kann kalkulatorisch – auch mit noch mehr Umschichtung schon ab Ende der 
2020er Jahre – wohl nicht finanziert werden. Es braucht für ein ambitioniertes Angebotswachs
tum also einen ebenso ambitionierten Ausbau der Finanzierung. 

Tabelle 33:  Abgleich von verfügbaren Mitteln und Mittelbedarf (Zielszenario) im Betrachtungs
zeitraum, in Mio. € 

 2024 2025 2030 2035 2040 2045 

Bedarf 
Zielszenario 34.336 36.395 45.697 58.286 74.229 93.226 

Öffentliche 
Mittel (kon
sumtiv) 

16.790 19.150 21.960 24.320 26.190 29.310 

Erlöse 
Zielszenario 12.940 13.610 17.000 19.570 22.630 27.050 

Delta  -4.606 -3.635 -6.737 -14.396 -25.409 -36.866 
Quelle: eigene Zusammenstellung, KCW 

6.4 Bewertung der ÖPNV-Finanzierung 
Gemessen an den eingangs beschriebenen Grundsätzen kann die derzeitige ÖPNV-Finanzierung 
die an sie gestellten Anforderungen nur teilweise erfüllen. Dies zeigt sich spätestens mit Blick 
auf die erforderlichen Mittelbedarfe. Auch im Status quo braucht es einen kontinuierlichen Mit
telhochlauf, um das Delta zwischen prognostizierten Mitteln und dem jeweils erforderlichen Mit
telbedarf zu schließen.  

Die maßgeblichen Gründe sind: 

► weitgehend fehlende Planbarkeit der Einnahmen und Ausgaben (Kapitel 6.4.1) 

► ungeklärtes Verhältnis aus konsumtiven und investiven Ausgaben (Kapitel 6.4.2) 

► wenig vorausschauende Infrastrukturplanung (Kapitel 6.4.3) 

► unzureichende Transparenz des Mitteleinsatzes (Kapitel 6.4.4) 

Nachfolgend werden die zentralen Kritikpunkte näher erläutert. Dabei werden jeweils weitere 
Punkte, die mittelbar oder unmittelbar mit diesen Aspekten im Zusammenhang stehen, ergänzt. 
Abschließend erfolgt in einem Exkurs die Beschreibung der Wirkung der Schuldenbremse (Kapi
tel 6.4.5). 

6.4.1 Planbarkeit der Einnahmen und Ausgaben 

Die Langfristigkeit, mit der zum Beispiel Verkehrsverträge geschlossen werden oder Infrastruk
tur geplant und umgesetzt wird, bedarf einer darauf ausgerichteten Finanzierung. Es muss für 
die Akteure sichergestellt sein, dass alle kurz-, mittel- und langfristigen Aufgaben finanziert wer
den können. Regionalisierungsmittel, LuFV oder in begrenztem Umfang auch das GVFG sind 
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Beispiele für derartige Instrumente mit mittel- bis langfristigem Horizont. Vorhabenträger er
halten Planungssicherheit zur Finanzierung von ihnen beauftragter Maßnahmen sowie zu einge
gangenen Verpflichtungen. Allerdings profitieren nicht alle Aufgabenträger oder Verkehrsunter
nehmen von derartigen Instrumenten: Insbesondere die kommunalen Aufgabenträger haben 
oftmals keine Planungssicherheit bzgl. ihrer mittel- bis langfristigen Finanzierung, da kommu
nale Haushalte oder die Zahlung von Eigenmitteln der Länder in Teilen abhängig von der politi
schen Prioritätensetzung in der jeweiligen Legislaturperiode sind. Gleiches gilt für die Vorha
benträger kommunaler Infrastruktur: Das GVFG ist zwar aktuell bis 2029 festgeschrieben. Doch 
welche Maßnahmen hierdurch letztlich finanziert werden können (und in welchem Umfang), 
bleibt unklar. Diese Unsicherheit dürfte sich durch die Erhöhung des GVFG immerhin etwas ab
gemildert haben, da so die Mittelkonkurrenz verschiedener Maßnahmen verringert wurde (vgl. 
auch Kapitel 6.4.3). 

Dennoch zeigt die Mittelanpassung des GVFG anschaulich das Problem kurzfristiger Verände
rungen der verfügbaren Mittelvolumina, selbst wenn diese sich nach oben und somit grundsätz
lich positiv entwickeln: Die Kurzfristigkeit der Aufstockung 2020/21 stand in einem Spannungs
verhältnis zu den Planungsvorräten der Vorhabensträger. Anders ausgedrückt: Da aufgrund der 
lange Zeit horizontal verlaufenden Ganglinie eine solche Mittelaufstockung nicht zu erwarten 
war, konnten mangels Planungsvorräten die zusätzlichen Mittel kurzfristig nicht abgerufen wer
den. Es ist anzunehmen, dass diese Lücke zwischen Abruf und bereitstehenden Mitteln sukzes
sive aufgelöst wird. Dies ist auch im Interesse der Beteiligten, da aktuell (Dezember 2024) un
klar ist, wie mit Ausgabenresten verfahren wird. Im schlimmsten Fall fließen diese wieder dem 
allgemeinen Haushalt zu und sind somit für den ÖPNV verloren.  

Aktuell wird in einzelnen Ländern bzw. bei einigen Aufgabenträgern des SPNV aufgrund der feh
lenden Mittel konkret oder anfänglich über die Kürzung von Angeboten diskutiert, z. B. in Schles
wig-Holstein oder bei der LNVG in Niedersachsen.48 Ähnliche Überlegungen gibt es bei Aufga
benträgern des ÖSPV.49 Dies auch vor dem Hintergrund, dass absehbar die verfügbaren Mittel 
nicht mehr mit den Bedarfen korrespondieren. Häufigste Anpassungsmechanismen sind dabei 
Kürzungen innerhalb eines bestehenden Verkehrsvertrages (wie in Schleswig-Holstein) oder die 
Nichtumsetzung von Angebotserweiterungen oder Reaktivierungen (deutschlandweit). Die Re
gionalisierungsmittelperiode bis 2031 versorgt die Länder zwar mit einem hinreichenden Vor
lauf, doch mittlerweile deckt sie eine zu kurze Phase der Laufzeiten der jetzt in Vorbereitung be
findlichen Verkehrsverträge ab. Über die Zeit ab 2031 herrscht Unsicherheit.  

6.4.2 Verhältnis aus konsumtiven und investiven Ausgaben 

Langfristig ausgerichteter ÖPNV braucht vorausschauende Planung sowie stetige (Weiter-)Ent
wicklung der ÖPNV-Infrastruktur auf der einen Seite und damit Ermöglichung des ÖPNV-Ange
botes auf Basis ebenjener Infrastruktur auf der anderen Seite. Ausreichende Investitionen in den 
ÖPNV sind somit ebenso notwendig wie die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den 
Fahrbetrieb. Im heutigen Finanzierungssystem sind drei zentrale Finanzierungsinstrumente so
wohl konsumtiv als auch investiv einsetzbar: 

 

48 Beispiele: https://www.nah.sh/de/themen/neuigkeiten/land-legt-endgueltigen-plan-von-bahn-abbestellungen-in-randzeiten-
vor/ (Zugriff am 01.11.2024) und https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Gestiegene-Kos
ten-Bald-weniger-Zugfahrten-in-Niedersachsen,zugverkehr128.html#:~:text=Keine%20Abbestellungen%20im%20kommen
den%20Jahr,Fahrplanjahr%202025%20keine%20Abbestellungen%20geplant. (Zugriff am 01.11.2024) 
49 Beispiele: Osnabrück 2023 (https://www.nana-online.de/nana/politik-recht/detail/news/angebotskuerzungen-im-busnetz-rat-
der-stadt-osnabrueck-stimmt-zu.html, Zugriff am 14.11.2024) und Frankfurt (Main) 2024 (https://www.nana-online.de/lo
gin.html?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.nana-online.de%2Fnana%2Funternehmen-maerkte%2Fdetail%2Fnews%2Fange
botsreduzierung-wegen-fahrermangel-neuer-fahrplan-in-frankfurt-fuer-mehr-verlaesslichkeit.html, Zugriff am 14.11.2024). 
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► Regionalisierungsmittel 

► Landeszuweisungen an die Kommunen 

► kommunale Eigenmittel (inklusive Querverbundausgleiche) 

Das führt zwar einerseits zu einer flexiblen Mittelverwendung auf der Ausgabenseite, anderer
seits besteht das Risiko, dass bei Mittelknappheit bestimmte Finanzierungszwecke nicht (mehr) 
bedient werden. Real ist oft dieser Mechanismus zu beobachten: Über Verkehrsverträge o. ä. ist 
der Betrieb langfristig beauftragt, die Aufgabenträger sind an deren Erfüllung gebunden. Damit 
sind auch die Mittel konsumtiv gebunden. Fehlen nun Mittel, z. B. weil der Betrieb infolge von 
Preissteigerungen teurer wird, müssen die Aufgabenträger anderweitig Einsparpotenziale iden
tifizieren. Oft lassen sich diese bei der Investitionstätigkeit finden. Sind Investitionen nicht ver
traglich gesichert (z. B. über Finanzierungsverträge) oder befinden sie sich noch in einem Stand 
vor der konkreten Planung, kann die vorgesehene Investition vergleichsweise unproblematisch 
gestrichen werden. Zu beobachten ist das unter anderem bei den vielen geplanten Reaktivierun
gen von Bahnstrecken, wovon real bisher nur wenige umgesetzt sind. Bei Bestandsstrecken 
kommt hinzu, dass eine nicht getätigte Investition vielfach kurzfristig keinen Einfluss auf den 
Betrieb hat; die Einsparung ist nicht direkt sichtbar bzw. ändert nichts an der bisherigen Nutz
barkeit des Angebots (z. B. durch eine unterlassene Modernisierung eines Bahnhofs). 

Mittel- bis langfristig ist eine solche Strategie allerdings fatal, weil das Zurückfahren von Investi
tionen irgendwann sichtbar wird, sei es durch eine Verschlechterung der Infrastrukturqualität 
oder fehlende bzw. veraltete Fahrzeuge. Das birgt auch Risiken für den Betrieb und hat spätes
tens dann Auswirkungen auf die Fahrgäste. Dies ließ sich gut beobachten in der Diskussion um 
die marode kommunale Infrastruktur, z. B. mit einer Studie zum Investitionsbedarf im Auftrag 
des VDV, des Deutschen Städtetages sowie von 13 Bundesländern. Daneben gab es konkrete 
Überlegungen einzelner Verkehrsunternehmen zur Zukunft ihrer ÖPNV-Infrastrukturen.50 Da
mals wiesen die Länder und Kommunen erstmals vehement darauf hin, dass die vor allem in den 
1960er und 1970er Jahren errichtete ÖPNV-Infrastruktur in den westdeutschen Großstädten 
und Verdichtungsräumen ans Ende ihrer Lebensdauer kommt und es erheblicher Mittel für Er
satzinvestitionen bedarf. Auch bei der Eisenbahn wurde die Vernachlässigung des Bestandsnet
zes zunehmend sichtbar. Die Erkenntnis „Erhalt vor Neubau“, die mittlerweile verkehrspoliti
scher Allgemeinplatz geworden ist, war also vor über zehn Jahren noch nicht im Bewusstsein 
verankert. Doch bis heute ist das Spannungsfeld zwischen investiver und konsumtiver Mittelver
ausgabung nicht aufgelöst. 

6.4.3 Vorausschauende Infrastrukturplanung 

Ein Bewusstsein für ein austariertes Verhältnis konsumtiver und investiver Ausgaben ist wie be
schrieben essentiell. Ebenso zentral ist eine Infrastrukturstrategie, die die entsprechend der An
gebotsplanungen und ÖPNV-Ziele erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen entwickelt, plant 
und in Umsetzung bringt; zudem in einer zur Angebotsplanung passfähigen zeitlichen Maßnah
menpriorisierung. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Deutschlandtakt für den Eisenbahnverkehr. 
Ausgehend von einem Zielfahrplan wurden infrastrukturelle Maßnahmen (sowohl größere Aus- 
oder Neubaumaßnahmen als auch kleinteiligere Maßnahmenbündel) identifiziert, die zur ange
botsseitigen Umsetzung des Deutschlandtakts erforderlich sind. Diese sollen sukzessive umge
setzt werden, je nach Infrastrukturausbau kann das Angebot dann erweitert werden. Für den 
ÖSPV, insbesondere Straßen- und U-Bahn-Systeme, fehlt eine derartige übergeordnete gesamt
hafte Planung. Zwar haben die einzelnen Kommunen bzw. deren kommunale 
 

50  Quelle: https://www.waz.de/staedte/duisburg/article8641611/duisburger-verkehrsgesellschaft-prueft-abschaffung-der-
u-bahn.html (aufgerufen am 28.01.2025). 

https://www.waz.de/staedte/duisburg/article8641611/duisburger-verkehrsgesellschaft-prueft-abschaffung-der-u-bahn.html
https://www.waz.de/staedte/duisburg/article8641611/duisburger-verkehrsgesellschaft-prueft-abschaffung-der-u-bahn.html
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Abgleitet: Verfügbare GVFG-Mittel für Maßnahmen au
ßerhalb Zielangebot und Kostensteigerungen 7.784 

Quelle: eigene Darstellung, KCW 

6.4.4 Transparenz des Mitteleinsatzes 

Es fehlt – wie im Einstieg zu Kapitel 6.1 anhand von Abbildung 52 veranschaulicht – in Deutsch
land an einem einheitlichen Überblick über alle Mittel (Ist), die von den verschiedenen Akteuren 
bzw. Quellen für den ÖPNV eingesetzt werden. In den Fällen, in denen Daten verfügbar sind, lie
gen die Aktualisierungsintervalle oft zu weit auseinander, um Auswirkungen aktueller Entwick
lung zeitnah ablesen zu können. So ist die letzte Auswertung zur Verwendung der Regionalisie
rungsmittel auf das Jahr 2018 datiert (vgl. Kapitel 6.1.1.1).  

Zudem gibt es in unterschiedlichen Veröffentlichungen voneinander abweichende Herangehens
weisen (inklusive methodischer Abgrenzungsfragen etwa hinsichtlich der Berücksichtigung von 
Infrastrukturkosten oder Fahrgelderlösen), weshalb verschiedene Publikationen oft zu unter
schiedlichen Zahlenwerken kommen. Damit fehlt es auch an einer einheitlich akzeptierten Da
tenbasis. Diese ist aber wichtig für ein gemeinsames Verständnis, darüber, welche Mittelvolu
mina in den Betrieb und die Infrastruktur des ÖPNV fließen und welcher Leistungsumfang dafür 
erbracht wird. Der tatsächliche Mittelbedarf zur langfristigen Sicherung und Entwicklung des 
ÖPNV kann nur mit der Kenntnis hierüber ermittelt werden. Transparenz ist im Hinblick auf die 
ÖPNV-Finanzierung zudem grundlegend, weil die erheblichen öffentlichen Mittel einer Rechtfer
tigung über ihren zweckdienlichen Einsatz bedürfen. Damit lässt sich die immer wiederkeh
rende Frage, ob zu viel oder zu wenig öffentliches Geld im ÖPNV steckt, versachlichen und es las
sen sich zugleich Erfolgsfaktoren oder Schwachstellen der effizienten Finanzierung identifizie
ren. Eine transparente Datenlage kann damit auch für die Akteure des ÖPNV nützlich sein, um 
für ihre Grundlagen und Leistungen die notwendigen öffentlichen Mittel einzufordern. 

Dabei bezieht sich Transparenz nicht allein auf das reine Zahlenwerk, weshalb ein möglicher 
Verweis auf die Haushalte nur bedingt zutreffend wäre. Neben den Zahlen ist auch ihre Einord
nung wichtig, wie etwa die Kritik des Bundesrechnungshofes (BRH) an der Verwendung der Re
gionalisierungsmittel zeigt (vgl. BRH 2022, S. 20 ff): Der BRH kritisiert unter anderem die Nicht
verausgabung von Regionalisierungsmitteln in den jeweiligen Haushaltsjahren ihrer Bereitstel
lung durch den Bund. Richtigerweise weist er daraufhin, dass damit bestimmte Finanzierungs
zwecke in der Zukunft erfüllt werden sollen, z. B. die Finanzierung von Investitionen (Infrastruk
tur, aber auch Fahrzeuge) oder gleichbleibende Ausgabenlinien. Dies gilt z. B. für die ostdeut
schen Bundesländer, da für diese aufgrund des Kieler Schlüssels die Dynamisierung der Regio
nalisierungsmittel nicht linear ist. Die Schlussfolgerung des BRH, dass Mittel des Bundes „unab
hängig von deren konkretem Finanzierungsbedarf ausgezahlt werden“ (vgl. BRH 2022, S. 23), ist 
damit fraglich. Auch wenn die Verbuchung der Ausgabenreste in den einzelnen Ländern unter
schiedlich ist, bilden die Regionalisierungsmittel einen Bedarf ab und werden zweckgebunden 
verausgabt; manchmal aufgrund der Ausgabenzwecke zeitversetzt. Dies ist im Einklang mit dem 
RegG, das den Ländern einen Spielraum bei der Mittelverausgabung gibt, solange die Zweckge
bundenheit gewahrt bleibt.  Nach wie vor ist es wichtig, Mittelverwendung transparent aufzu
schlüsseln und zu erläutern und dies zudem zeitiger als bisher einzufordern.  
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6.4.5 Exkurs: Schuldenbremse(n) – Grenzen der ÖPNV-Finanzierung 

6.4.5.1 Grundsätzliche Vorgaben an die Verschuldung 

Schuldenbremsen finden sich auf nationaler Ebene in Art. 109 Abs. 3 GG sowie Art. 115 Abs. 2 
GG. Gemäß Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG sind die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 

Für den Haushalt des Bundes wird dieser Grundsatz in Art. 115 Abs. 2 GG konkretisiert. Art. 115 
Abs. 2 Satz 2 GG sieht vor, dass dem grundsätzlichen Kreditaufnahmeverbot auch entsprochen 
ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 % des nominalen Bruttoinlandsprodukts nicht über
schreiten (strukturelle Komponente). Dieser Zielwert gilt seit 2016. Darüber hinaus sind Aus
nahmen vom Verbot der Kreditaufnahme vorgesehen (vgl. Kapitel 6.4.5.2). 

Für die Länder ist eine strukturelle Komponente gemäß Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG nicht zulässig. 
Konjunkturelle Komponenten und Ausnahmen für Naturkatastrophen und außergewöhnliche 
Notsituationen sind dagegen möglich (Art. 109 Abs. 3 Satz 2). Die Schuldenbremsen der Bundes
länder sind in den Landesverfassungen geregelt. 

Auf EU-Ebene verpflichtet Art. 126 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) die Mitgliedstaaten, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. Gemäß 
Art. 126 Abs. 2 Satz 1 AEUV überwacht die Kommission die Entwicklung der Haushaltslage und 
der Höhe des öffentlichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Feststel
lung schwerwiegender Fehler. Insbesondere prüft die Kommission die Einhaltung der Haus
haltsdisziplin anhand von zwei Referenzwerten, die nicht überschritten werden dürfen (Maas
tricht-Kriterien, Art. 126 Abs. 2 Satz 2 AEUV i. V. m. dem Protokoll Nr. 12 über das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit52): Danach darf zum einen das geplante oder tatsächliche öffentliche 
Defizit 3 % des Bruttoinlandsproduktes nicht überschreiten. Zum anderen darf der öffentliche 
Schuldenstand 60 % des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen nicht überschreiten.  

Darüber hinaus hat Deutschland 2012 zusammen mit 24 anderen EU-Staaten den völkerrechtli
chen Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungs
union (sogenannter Fiskalpakt) unterzeichnet. Im Fiskalpakt ist vorgesehen, dass das mittelfris
tige Haushaltsziel der Vertragsstaaten ein gesamtstaatliches strukturelles Defizit von 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigt, solange die Schuldenquote nicht deutlich unter 60 % 
liegt (Art. 3 Abs. 1 lit. b, d des Vertrages) (vgl. BMF 2022, S. 4). Die Vertragsstaaten haben sich 
zur Umsetzung dieser Regelung in nationales Recht verpflichtet (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Vertra
ges). Auf einfachrechtlicher Ebene wurde der Fiskalpakt in Deutschland in § 51 Abs. 2 des Haus
haltsgrundsätzegesetzes (HGrG) umgesetzt. 

6.4.5.2 Ausnahmetatbestände 

Gemäß Artikel 109 Absatz 3 GG sind Ausnahmen von der Schuldenbremse möglich 

► zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung einer von der Normallage ab
weichenden Konjunkturentwicklung (konjunkturelle Komponente, Art. 115 Abs. 2 Satz 3 GG) 
und  

► im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon
trolle des Staates entziehen und die die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen 
(Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG).  

 

52 ABl. 2008 C 115, S. 279 f. 
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das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit) (Hermes und Schmidt 2016, S. 27), sodass auch 
diesbezüglich eine Zuordnung der Schulden selbstständiger Einheiten zum Staat dann nicht er
folgt, wenn der Staat auf die Kontrolle über die Gesellschaft verzichtet oder sie wie ein Markt
produzent agiert. 

Allein die 50 %-Marke bzgl. marktlicher Erlöse dürfte eine staatliche ÖPNV-Infrastrukturgesell
schaft vor Probleme stellen. Mehr noch: Die Einhaltung dieser Grenze würde den ÖPNV mut
maßlich in der Erstellung verteuern. Für die kommunale Infrastruktur wäre dies zudem eine 
komplette Umstellung des heutigen Systems, da hier Nutzungsentgelte derzeit nicht erhoben 
werden. Für die Eisenbahn wäre wohl eine Erhöhung der bereits heute als zu hoch kritisierten 
Trassenentgelte die Folge. Allerdings besteht bzgl. der jährlichen Kreditaufnahme ein Delta zwi
schen den Anforderungen des GG und den unionsrechtlichen Vorgaben. Sofern letztere eingehal
ten sind, könnte eine ÖPNV-Infrastrukturgesellschaft somit (zusätzliche) Kredite aufnehmen. 

Auf Landesebene finden sich allerdings teilweise Regelungen, wonach Kreditaufnahmen durch 
verselbstständigte Rechtsträger dem Staat zugerechnet werden. So heißt es in Art. 84 Abs. 1 
Satz 2 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg, dass dem Land auch dann Einnahmen 
aus Krediten entstehen, wenn Kredite von Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Landes, 
die gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union (ESVG) dem Staatssektor zuzu
rechnen sind, aufgenommen werden und wenn der daraus folgende Schuldendienst aus dem 
Landeshaushalt erbracht wird oder künftig zu erbringen ist. Ähnliche Regelungen finden sich in 
den Verfassungen der Länder Bremen und Rheinland-Pfalz.62 

6.5 Vorschlag einer Neuordnung der ÖPNV-Finanzierung 
Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgenommene Beschreibung und Bewertung des Status 
quo zeigt, wie die Struktur der ÖPNV-Finanzierung historisch gewachsen ist, zugleich aber auch 
absehbar an ihre Grenzen stoßen wird, was die auskömmliche Finanzierung des ÖPNV-Zielange
botes betrifft. Das weitgehend organische Wachstum führte zu einer Zuführung neuer Finanzie
rungsströme, ohne aber wirklich nachhaltig einen positiven Effekt auf die Finanzierungsbasis zu 
haben.  

Dabei gab es in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen durchaus immer wieder Be
strebungen, die ÖPNV-Finanzierung partiell oder sogar grundlegend zu reformieren: 

► Reduktion der Komplexität der ÖPNV-Finanzierung (z. B. Vereinfachung der Mittelströme) 

► politisch-strukturelle Veränderungen (Föderalismusreform, Einsparungen) 

► sich wandelnde Anforderungen und Rahmenbedingungen (Digitalisierung, Energiewende). 

In den meisten Fällen waren die Veränderungen monothematisch, d. h. es war meist nur ein 
Grund, der zur Anpassung führte. Nur in seltenen Fällen waren die Ansätze – der Komplexität 
angemessen – umfassender. Beispielhaft sei hier die Finanzierungsreform in Brandenburg ge
nannt, bei der die Finanzierung der kommunalen Aufgabenträger durch das Land im größeren 
Maß neu geordnet wurde. Auf Bund-Länder-Ebene hat es derartige Ansätze ungeachtet vieler 
Ideen bisher nicht gegeben. Für eine grundlegende Reform der Finanzierung bestehen Hemm
nisse, unter denen die folgenden sich als besonders persistent herausgestellt haben: 

► Anzahl der Akteure: Verantwortung für den ÖPNV tragen Akteure auf allen politischen Ebe
nen. Neben Bund und 16 Bundesländern treten etwa 400 Landkreise und kreisfreie Städte, 
neben denen bisweilen auch kreisangehörige Gemeinden Aufgabenträgerfunktion ausüben. 

 

62 Art. 131a Abs. 5 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Art. 117 Abs. 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
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7 Realisierbarkeit von zusätzlichen Einnahmequellen – 
dritte Säule 

Durch die angespannten öffentlichen Haushalte stehen verschiedene öffentliche Aufgaben in 
Konkurrenz um öffentliche Finanzmittel. Dem ÖPNV gelang es zuletzt zwar erfolgreich, höhere 
Mittelbereitstellungen zu erhalten (z. B. Erhöhung der GVFG- oder Regionalisierungsmittel, vgl. 
Kapitel 6). Ob dies angesichts der gegenwärtigen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Kas
sen weiterhin in diesem Umfang möglich sein wird, ist aber fraglich.  

Gleichzeitig sind die Bereitschaft und Möglichkeit der Fahrgäste, höhere Finanzierungslasten zu 
tragen, begrenzt. Die Einführung des Deutschlandtickets hat vorläufig der Aussicht auf höhere 
Fahrgeldeinnahmen einen Dämpfer erteilt. Die durch die Einführung des Deutschlandtickets im 
Jahr 2023 eingetretenen Einbrüche bei den Fahrgeldeinnahmen werden durch Ausgleichsleis
tungen von Bund und Ländern nur zum Teil adressiert und auch die ab dem Jahr 2025 geltende 
die Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket trägt mutmaßlich nur teilweise zur Begren
zung der Mindererlöse bei (zu den Wirkungen des Deutschlandtickets auf die Finanzierung des 
ÖPNV siehe auch Mietzsch und Gramlich 2023, S. 499 f.). Zu den grundsätzlichen Prämissen der 
Fahrgeldeinnahmen seit 2019 sowie den Möglichkeiten ambitionierter Fahrgelderlöse siehe 
auch Abschnitte 6.1.4 sowie 6.2.2.   

Damit wird der Blick auf die so genannte dritte Säule der ÖPNV-Finanzierung gerichtet, die be
stehende Einnahmequellen wie die Fahrgeldeinnahmen (erste Säule) und die Finanzierung des 
ÖPNV durch Bund, Länder und Kommunen (zweite Säule) ergänzt. 

Im Folgenden werden in Kapitel 7.1 die bekannten Einnahmequellen kategorisiert und als be
sonderer Untersuchungsbedarf ihr bundesweiter Einsatz herausgearbeitet. Die Realisierung die
ser Instrumente hängt von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab, denen sich Kapitel 7.2 wid
met. Dabei werden fünf spezifische Instrumente, zu denen es bislang vergleichsweise wenig Aus
arbeitungen zu ihrem bundesweiten Einsatz gibt, beleuchtet. Für diese Instrumente folgt in Ka
pitel 7.3 eine nähere Erörterung der ökonomischen Ergiebigkeit. Vor dem Hintergrund dieser 
Erkenntnisse wird in Kapitel 7.4 abschließend eine Einschätzung vorgenommen, welche Instru
mente der dritten Säule empfehlenswert und welche weniger empfehlenswert sind.  

7.1 Potenzielle zusätzliche Einnahmequellen der dritten Säule 
Die Einnahmequellen der dritten Säule gibt es in vielfältiger Ausgestaltung (vgl. Abbildung 59). 
Den zusätzlichen Einnahmequellen ist gemein, dass die Finanzierung durch diejenigen Personen 
oder Organisationen erfolgen soll, die von der Nutzung des ÖPNV profitieren (können). Deswe
gen werden für bestimmte Ausgestaltungen dieser Einnahmequelle auch die Begriffe Nutznie
ßerfinanzierung oder Drittnutzerfinanzierung verwandt (vgl. Sommer 2021). 

Die zusätzlichen Einnahmequellen wurden von verschiedenen Seiten bereits sehr grundlegend 
auch hinsichtlich der rechtlichen Realisierbarkeit betrachtet (vgl. FGSV 2020, S. 25 ff; Maaß et al. 
2016; Kramer 2019; Mietzsch 2020; Brockmeyer et al. 2021; Barth et al. 2021; Levi et al. 2021; 
Baum et al. 2007; Sommer 2021). Außerdem sind für verschiedene Bundesländer Machbarkeits
studien für ergänzende Quellen zur Finanzierung des ÖPNV durchgeführt worden, wobei die 
praktische Umsetzung der Ergebnisse dieser Studien eher am Anfang ist (vgl. Holzhey et al. 
2020). In Nordrhein-Westfalen hat sich die Enquetekommission im Jahr 2017 mit Finanzie
rungsoptionen des ÖPNV im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels beschäftigt 
(vgl. LT-Drs. 16/13950). In Baden-Württemberg sollen aktuell im Landesmobilitätsgesetz Er
mächtigungen geschaffen werden, auf deren Grundlage die Kommunen zusätzlich Abgaben zur 
Finanzierung des ÖPNV erheben können (vgl. LMG BW v. 31. Juli 2024). 
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Abbildung 59: Kategorisierung von Instrumenten der dritten Säule 

 
Quelle: eigene Darstellung, BBG 

7.1.1 Kategorisierung potenzieller zusätzlicher Einnahmequellen  

Die zusätzlichen Einnahmequellen können in folgende drei Modelle kategorisiert werden, von 
denen nur zwei Teil dieser Studie sein werden: 

► Solidarmodelle – synonym wird der Begriff der Umlagemodelle verwendet – bauen darauf 
auf, dass alle Personen einer bestimmten, gut eingrenzbaren Gruppe für ein festgelegtes Ent
gelt eine Berechtigung zur Nutzung des ÖPNV erwerben. Die tatsächliche Nutzung ist für den 
Kostenbeitrag unerheblich. Dazu zählen zum Beispiel Kurbeiträge, die von allen Tourist*in
nen einer Stadt oder Gemeinde erhoben werden und die zur Nutzung des ÖPNV berechtigen. 
Einige Studierendenschaften oder Studierendenwerke bieten Semestertickets an, die von al
len Studierenden der betreffenden Hochschule bezahlt werden müssen und die deshalb er
heblich rabattiert sind. Auch das Deutschlandticket können die angesprochenen Einrichtun
gen ab dem Sommersemester 2024 im Vollsolidarmodell anbieten. 

► Modelle der Anliegerfinanzierung bauen darauf auf, dass bestimmte Akteure aus dem vorhan
denen Angebot des ÖPNV einen Nutzen ziehen und sich aus diesem Nutzen ein Finanzie
rungsanspruch für dieses ÖPNV-Angebot ableiten lässt. Prominent diskutiert wird dies in 
Form von Arbeitgeberbeiträgen, für die es im europäischen Ausland Anwendungsbeispiele 
gibt. Zudem können - analog zu den Erschließungsbeiträgen für den Straßenanschluss - auch 
Erschließungsbeiträge für den ÖPNV-Anschluss konzipiert werden. 

► Modelle der MIV-Bepreisung bauen auf einer Umverteilung von Ressourcen innerhalb eines 
integrierten Verkehrssystems auf. Verknüpft werden dabei neben dem Ziel einer soliden 
ÖPNV-Finanzierung auch Ziele zur Verbesserung der Kostenwahrheit im Verkehr und der 
Verkehrsverlagerung. Beispiele umfassen die fahrleistungsabhängige Pkw-Maut, die City-
Maut, die Parkraumbewirtschaftung oder die Stellplatzablöse. 

Die Modelle der MIV-Bepreisung sind schon ausführlich an anderer Stelle betrachtet worden (vgl. 
Hermann et al. 2019; SRU 2020; Blanck und Zimmer 2021; Erdmenger et al. 2010; Schröder 
2012; Klinger 2016). Sie sind daher nicht Gegenstand dieses Vorhabens. 
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7.1.2 Bundeseinheitlicher Ansatz für potenzielle zusätzliche Einnahmequellen 

Bisher sind die zusätzlichen Einnahmequellen sowohl in Studien als auch in der Praxis (s. o.) so 
ausgestaltet, dass die Länder die Kommunen zur Einnahme von zusätzlichen Abgaben ermächti
gen. Die geplante Ermächtigung der Kommunen in Baden-Württemberg, einen sogenannten 
„Mobilitätspass für Einwohnerinnen und Einwohner“, der dem hier beschriebenen Bürgerticket 
gleicht, einzuführen, ist ein Beispiel dafür. Eine ergänzende Finanzierung der dritten Säule durch 
einzelne Länder führt zum einen zu einem „Flickenteppich“ innerhalb Deutschlands. Die Finan
zierung des ÖPNV könnte durch unterschiedliche (Landes-)Gesetze und durch unterschiedliche 
Vorgaben in kommunalen Satzungen unübersichtlich geregelt sein. Außerdem stellen sich zum 
anderen auch Fragen der Doppelbelastung und Diskriminierung, wenn einige kommunale Ge
bietskörperschaften Abgaben zur Finanzierung des ÖPNV einführen, andere Gebietskörperschaf
ten dagegen andere Abgaben oder gar keine.  

Daher ist auch ein bundeseinheitlicher Ansatz in Betracht zu ziehen, um den ÖPNV zusätzlich zu 
finanzieren. Ein bundeseinheitlicher Ansatz kann verschiedene Ausgestaltungen haben, wie zum 
Beispiel eine Verpflichtung des Bundes an die Länder, Regelungen zur Ermächtigung der Kom
munen zu schaffen. Der Bund könnte darüber hinaus auch Regelungen erlassen, wonach die Län
der sicherstellen, dass die Kommunen bestimmte Ziele bei der Finanzierung des ÖPNV zu errei
chen haben.  Schließlich ist auch eine Rahmenregelung des Bundes denkbar, die als Verpflich
tung mit finanzieller Beanreizung ausgestaltet ist.  

Ein bundeseinheitlicher Ansatz unterliegt besonderen rechtlichen Risiken, vor allem im Hinblick 
auf die Frage, ob der Bund überhaupt zum Erlass entsprechender Regelungen die Gesetzge
bungskompetenz hat. Außerdem ist auch die Zuständigkeit des Bundes zur Finanzierung des 
ÖPNV zu beurteilen, wobei die durch potenzielle zusätzliche Einnahmequellen generierten Mit
tel an Kommunen oder die Länder fließen und nicht an den Bund. Diese Fragen werden unten in 
Kapitel 7.2 näher erörtert. 

7.2 Rechtliche Realisierbarkeit von Einnahmequellen nach dem Anlieger- 
bzw. Solidarmodell  

7.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für zusätzliche Einnahmequellen 

7.2.1.1 Finanzverfassungsrechtliche Rahmenbedingungen  

Grundsätzlich ist die Versorgung durch den ÖPNV und damit auch die Finanzierung Aufgabe der 
Länder und kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen der Daseinsvorsorge (Art. 30 i. V. 
m. Art. 104 Abs. 1 GG). Diese können die Finanzierung durch die Erhebung kommunaler Abga
ben ergänzen. Als nicht-steuerliche Abgabenformen kommen Beiträge, Gebühren oder Sonder
abgaben in Betracht. Nichtsteuerliche Abgaben bedürfen - über die Einnahmenerzielung hinaus - 
einer besonderen sachlichen Rechtfertigung und sie müssen sich ihrer Art nach von der Steuer, 
die voraussetzungslos auferlegt und geschuldet wird, deutlich unterscheiden.65 Die Unterschei
dung liegt vor allem darin, dass Beiträge, Gebühren und Sonderabgaben eine Ausgleichsfunktion 
haben, der nichtsteuerlichen Abgabe also ein konkreter Gegenwert gegenübersteht. Im Einzel
nen: 

 

65 BVerfG, Urt. v. 19.03.2003 – 2 BvL 9/98, Rn. 50 
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Rechts- oder Wirtschaftseinheit erwarten darf.90 Mit einer bundesgesetzlichen Regelung zum 
ÖPNV-Sponsoring könnten zwar Barrieren für entsprechende rechtsgeschäftliche Aktivitäten 
abgebaut und die Lenkungswirkung des Instruments erhöht werden. Eine Beeinträchtigung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit bei unterschiedlich starken ÖPNV-Sponsoring-Angeboten inner
halb des Bundesgebietes ist nicht zwingend der Fall. Der Bund kann somit nicht schlüssig die Er
forderlichkeit einer verpflichtenden Vorgabe an die Länder nachweisen. Dagegen kann der Bund 
Leitlinien oder Best-Practice-Regeln für ein bundesweites ÖPNV-Sponsoring erlassen, ohne dass 
hierfür eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes notwendig ist. 

Die Länder können zum ÖPNV-Sponsoring Regelungen erlassen. Allerdings hätten sie die Grund
rechte der Unternehmen (s. o.) beim Erlass von Vorgaben zu beachten. 

7.2.2.5.5 Ergebnis zur rechtlichen Realisierbarkeit 

Das ÖPNV-Sponsoring in seiner klassischen Form, in dem ein Unternehmen bestimmte ÖPNV-
Leistungen finanziert und im Gegenzug ein vertragliches Recht etwa zur Anbringung von Logos, 
zur Mitgestaltung des finanzierten ÖPNV-Ausbaus o. ä. erhält, ist rechtlich sehr leicht zu realisie
ren. Ein Eingreifen des Bundes oder der Länder, indem verpflichtende Vorgaben gemacht wer
den, führt zu grundrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Dem Bund mangelt es an 
Gesetzgebungskompetenz, die Länder könnten Regelungen erlassen, hätten aber die grundrecht
lichen Garantien der Unternehmen zur freien Berufsausübung und wirtschaftlichen Betätigung 
zu beachten. Der Bund und die Länder könnten Leitlinien zum Sponsoring erlassen, um die 
Reichweite und Wirksamkeit dieser Finanzierungsquelle zu erhöhen.  

7.3 Ergiebigkeit  
Der Grundgedanke, der sämtlichen hier hinsichtlich ihrer rechtlichen Realisierbarkeit näher 
analysierten Instrumenten zugrunde liegt, ist der, dass die ÖPNV-Erschließung von Standorten 
einen Vorteil darstellt bzw. eine Wertsteigerung begründet. Bereits die rechtliche Realisierbar
keit hängt wesentlich davon ab, dass dieser Zusammenhang plausibel gemacht werden kann 
(vgl. Kapitel 7.2). Aber auch die Akzeptanz von Beiträgen, die mit der Qualität des ÖPNV-An
schlusses begründet werden, und ihrer Höhe wird durch die Plausibilität beeinflusst. Die Bei
tragshöhe wiederum ist eine entscheidende Variable für die Ermittlung der Ergiebigkeit von In
strumenten, die auf Anlieger- und Solidarmodellen beruhen. 

An einem solchermaßen operationalisierten Standard zur Bestimmung der ÖPNV-Qualität fehlt 
es allerdings. Mietzsch hat bei der Ausarbeitung seines auf die Finanzierung von spezifischen 
Infrastrukturvorhaben ausgerichteten Vorschlags des Eigentümerbeitrags ein Modell vorge
schlagen, das die Qualität von der Erreichbarkeit allgemeiner Ziele abhängig macht (vgl. Mietz
sch 2020, S. 21ff; Mietzsch und Peter 2019). Dabei bezieht er sich auch auf die Arbeiten von 
Schwarze, der einen umfassenden Überblick über Erreichbarkeitsindikatoren gibt, die allerdings 
bislang ausschließlich in der Wissenschaft (vgl. Schwarze 2015), nicht aber in der kommunalen 
Planungspraxis Anwendung finden (vgl. KCW und ISB 2024).  

Eine größere Chance auf Anwendung haben Ansätze zur Bestimmung der ÖPNV-Verfügbarkeit, 
wie sie in der Schweiz und Österreich in Form von Güteklassenmodellen in Anwendung sind 
(vgl. Kapitel 3.2.6). Die Anwendung für Deutschland wird gefordert (vgl. Kosok et al. 2023, KCW 
und ISB 2024), ist aber noch nicht umgesetzt.91 

 

90 Vgl. BVerfG, Urt. v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, NJW 2015, 303.  
91 Bayern beabsichtigt aber, auf Grundlage des Art. 28 BayÖPNVG eine Rechtsverordnung zu erlassen, die die ÖPNV-Finanzierung 
auch an die Angebotsqualität und ihre Entwicklung koppelt. 
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7.3.3 Semesterticket 

Der Ende November 2023 gefasste Beschluss von Bund und Ländern, das Deutschlandticket ab 
dem Sommersemester um 40 % rabattiert als Semesterticket anzubieten, bietet dem über Jahr
zehnte als Erfolgsmodell wahrgenommenen Semesterticket eine neue Perspektive. Gleichwohl 
bestehen in der Studierendenschaft auch noch Vorbehalte, da das Deutschlandticket die von vie
len Studierenden geschätzten Zusatznutzen wie etwa die Mitfahrmöglichkeit nicht bietet.93 Die 
Modalitäten der Einführung des Deutschlandtickets als Semesterticket müssen insofern noch 
zwischen den beteiligten Akteuren – Hochschulen, Studierendenorganisationen, Landestarifor
ganisationen, Verbünden und Verkehrsunternehmen – ausgehandelt werden.94  

Mit seiner Einführung wird es zu einer Abbestellung bisheriger lokal-regionaler Semestertickets 
kommen. Dies erschwert die Ermittlung der Ergiebigkeit dieses Instrumentes. Angesichts der 
Tatsache, dass grundsätzlich ein Solidarmodell wie das Semesterticket für die öffentliche Hand 
aufwandsneutral ausfallen soll, und der mit etwa 3 Mio. Studierenden begrenzten Zahl an Men
schen, für die es Relevanz entfaltet, ist der mit dem bundesweiten Semesterticket zu erwartende 
Ertrag vor dem Hintergrund des ÖPNV-Ausbaubedarfs für die gesamte Bundesbevölkerung al
lerdings recht gering.  

Gleichwohl wäre es zur Finanzierung eines gestärkten ÖPNV sinnvoll, wenn es die Bemessung 
des Studierendentarifs erlaubt, in angemessenem Umfang den mit dem Ticket zu erwartenden 
Nachfrageschub angebotsseitig adäquat durch Kapazitätsschaffung absichern zu können. 

Die Ermittlung der Ergiebigkeit dieses Instrumentes wird hier auch deshalb nicht vertieft, da die 
Beschlusslage keine nachträgliche Begründung des bundesweiten Semestertickets mehr erfor
dert und die begonnenen Verhandlungen im Detail zeitnah konkrete Modellrechnungen zu Kos
ten und Ergiebigkeit erwarten lassen. 

7.3.4 Arbeitgeberbeitrag 

Dem Arbeitgeberbeitrag liegt die Überlegung zugrunde, dass Unternehmen einen wirtschaftli
chen Vorteil aus einer ÖPNV-Anbindung ziehen. Zum einen ist der Arbeitsplatz für die eigenen 
Arbeitskräfte besser erreichbar, so dass sich z. B. die Rekrutierungsbasis für neue Arbeitskräfte 
vergrößert. Zum zweiten sind die Unternehmen für Kundschaft und Geschäftspartner*innen 
besser erreichbar. Insgesamt kann mit einer guten ÖPNV-Anbindung ein verringerter Parkraum
bedarf begründet werden, wodurch sich für die Unternehmen Einsparpotenziale ergeben. Folg
lich zielt der Arbeitgeberbeitrag darauf ab, Arbeitgeber über Beiträge an der Finanzierung des 
ÖPNV zu beteiligen. 

International bekannte Beispiele sind die französische Verkehrsabgabe Versement Mobilité und 
die Dienstgeberabgabe im Bundesland Wien. Das Versement Mobilité ging 2021 aus dem Verse
ment Transport hervor. Der Beitrag wurde über die vergangenen fünfzig Jahre weiterentwickelt. 
Er ist aus einem Pilotversuch in Paris entstanden und wird nun in allen Gemeinden mit mindes
tens 10.000 Einwohnenden erhoben. Bemessen wird er an den Gehältern der Beschäftigten und 
kann höher ausfallen, wenn Abgabengläubige in die ÖPNV-Infrastruktur investieren. In Frank
reich wurden 2010 44,2 % der Ausgaben für den französischen ÖPNV über die „versement 

 

93 Vgl. die Stellungnahme des Deutschen Studierendenwerkes vom 9. April 2024. Online verfügbar unter https://www.studierenden
werke.de/beitrag/stellungnahme-des-deutschen-studierendenwerks-ev-zur-umsetzung-des-deutschlandtickets-fuer-studierende, 
Zugriff am 28.10.2024. 
94 Vgl. die Information des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 24. September 2024. Online verfügbar unter 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschlandticket-2134074, Zugriff am 28.10.2024. 
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Finanzierung des ÖPNV haben. Eine „Ergiebigkeit“ dieses Instrumentes lässt sich somit nicht er
mitteln. Es ist allerdings vorstellbar, das ÖPNV-Sponsoring mit dem Arbeitgeberbeitrag zu kop
peln, und zwar dergestalt, dass der Beitrag erlassen wird, wenn in derselben Höhe oder größe
rem Umfang Sponsoring betrieben wird. 

7.4 Zwischenfazit: Auswahl empfehlenswerter Ansätze 
Die in diesem Kapitel erörterten Einnahmequellen stellen – wie eingangs erläutert – nur einen 
Ausschnitt aller unter der dritten Säule gefassten Instrumente dar.  Unter den erörterten Instru
menten lassen sich empfehlenswerte und weniger empfehlenswerte Ansätze identifizieren. 
Wichtig ist, die Ansätze als „Ergänzung“ zur bisherigen Finanzierung des ÖPNV und nicht als „Al
ternative“ zu betrachten, da angesichts des Finanzierungsbedarfs die Instrumente der dritten 
Säule keine der beiden anderen Säulen zu ersetzen vermögen. 

7.4.1 Weniger empfehlenswerte Ansätze 

Der wiederkehrende ÖPNV-Erschließungsbeitrag und das Semesterticket als zusätzliche Einnah
mequellen für eine ÖPNV-Finanzierung nach dem Anlieger- und Solidarmodell sind aus rechtli
chen und/oder finanziellen Gründen weniger empfehlenswert.  

Eine bundesweite Regelung zu dem wiederkehrenden ÖPNV-Erschließungsbeitrag ist aufgrund 
der Kompetenz der Länder zu den allgemeinen (auf Straßen bezogenen) Erschließungsbeiträgen 
nicht umsetzbar. Aber eine Länderregelung ist möglich. Allerdings ist auch der wiederkehrende 
Beitrag nur begrenzt mit dem einmaligen Charakter eines Erschließungsbeitrages zu vereinba
ren, so dass rechtliche Risiken bei der Umsetzung nicht ausgeschlossen werden können. Die Re
gelung eines wiederkehrenden ÖPNV-Erschließungsbeitrages ist damit auf Landesebene zwar 
möglich, aber unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen an wiederkehrende Beiträge, die 
einen Vorteil bei Beitragserhebung aufweisen müssen. 

Das Semesterticket ist rechtlich grundsätzlich umsetzbar. Allerdings hat das Deutschlandticket 
für Studierende hier eine wichtige Rolle eingenommen, so dass die Studierenden aus dem Besitz 
eines Semestertickets nicht in allen Fällen einen Vorteil ziehen können. Ohne konkret-individu
ellen Vorteil der Studierenden aber darf ein Beitrag nicht erhoben werden. Das bedeutet, dass 
die rechtliche Umsetzbarkeit eines Semestertickets durch die Existenz des Deutschlandtickets 
für Studierende erschwert wird; im Vergleich zum Arbeitgeberbeitrag oder ÖPNV-Beitrag und 
dem Bürgerticket wäre ein Semesterticket ohnehin nicht so ergiebig.  

7.4.2 Empfehlenswerte Ansätze 

Für eine Auswahl empfehlenswerter Ansätze unter Beachtung der rechtlichen Realisierbarkeit 
kommen das bundesweite Bürgerticket bzw. der bundesweite ÖPNV-Beitrag, der bundesweite 
Arbeitgeberbeitrag sowie das freiwillige, aber ggf. durch Leitlinien vom Bund gestärkte ÖPNV-
Sponsoring in Betracht. Diese drei zusätzlichen Einnahmequellen für den ÖPNV bieten sich des
wegen besonders an, weil die potenziellen zusätzlichen Finanzierungsmittel in einem angemes
senen Verhältnis zu den rechtlichen Hürden stehen, die bei der Umsetzung zu beachten sind.  

Aus finanziellen, rechtlichen und praktischen Gründen ist der Arbeitgeberbeitrag höchst attrak
tiv. Auch wenn die in Frankreich und Wien erzielten Einnahmen (vgl. Kapitel 7.3.4) nicht unbe
dingt eins zu eins auf Deutschland übertragbar sind, zeigen die Berechnungen, dass der Arbeit
geberbeitrag auch in Deutschland eine ergiebige zusätzliche Einnahmequelle für die ÖPNV-Fi
nanzierung darstellen würde. Für eine bundesweite Einführung eines Arbeitgeberbeitrags wä
ren Entscheidungen zum Umfang und Ausmaß der Beitragserhebung zu treffen, insbesondere zu 
den Ausnahmen. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wäre auf der Grundlage einer 



TEXTE Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen  –  
Abschlussbericht 

218 

 

Relevanter erscheint die Möglichkeit, über einen gut entwickelten Gebrauchtwagenmarkt Erlöse 
für abgeschriebene Fahrzeuge zu erzielen, die die Anschaffungskosten relativieren.  

Aus Perspektive eines inklusiven ÖPNV macht sich allerdings kostenerhöhend bemerkbar, dass 
laut PBefG im Linienbedarfsverkehr analog zum klassischen ÖPNV vollständige Barrierefreiheit 
umzusetzen ist und die eingesetzten Fahrzeuge entsprechend ausgestattet werden müssen (vgl. 
§ 44 PBefG i. V. m. § 8 Abs. 3 PBefG)  bzw. neben Fahrgästen auch Kinderwägen, Rollatoren, Roll
stühlen etc. Platz bieten sollen. Hier wäre es sinnvoll, aus Bundesperspektive normierte Vorstel
lungen zu entwickeln, welche Ausstattung die Fahrzeuge aufweisen sollen, um so die Bestellung 
zu vereinfachen und mit der Fahrzeug-Branche kostengünstige Lösungen zu entwickeln. Hier
von hinge dann ab, welche Mehrkosten durch die Umrüstung von Standardfahrzeugen entstehen 
würden – innerhalb der Branche werden vierstellige Beträge erwartet99 – und ob die Fahrzeug
industrie passende Fahrzeuge auch serienmäßig anbietet.  

Es gibt darüber hinaus auch Angebote, für die Fahrzeuge eingesetzt werden, mit denen bis zu 16 
Fahrgäste befördert werden können (Midibusse). Einsatzfälle sind der vornehmlich liniengebun
dene Orts- oder Quartierbusverkehr sowie einzelne Angebote im Bedarfsverkehr (z. B. Sprinti, 
Moobil+). Im Unterschied zu kleineren Fahrzeugen muss hier das Fahrpersonal über einen Füh
rerschein der Klasse D verfügen. Diese Führerscheine sind deutlich weniger verbreitet als die für 
kleinere Fahrzeuge ausreichenden Führerscheine der Klasse B. Dementsprechend ist die Perso
nalrekrutierung (vgl. dazu auch Anhang A.4) erschwert. Zugleich sind die spezifischen Personal
kosten – auch wegen der offensichtlich höheren Qualifikation – höher. Die Fahrzeuge selbst wer
den in Kleinserie hergestellt, die Aufträge sind entsprechend speziell und klein. Hinsichtlich der 
Personalrekrutierung und Personalkosten erweisen sich die Midibusse als vergleichsweise teu
rer als 9-Sitzer.Schließlich können die Vorteile, die der Einsatz von 9-Sitzern bietet, indem er in 
bestehende Taxistrukturen zu Grenzkosten eingebettet wird, bei den größeren, von Busunter
nehmern eingesetzten Midibussen nicht ausgespielt werden. Insofern gilt für Midibusse eine 
ähnliche Einschätzung zur Kostenreduktion bei der Fahrzeuganschaffung, wie dies für Fahr
zeuge mit maximal 9 Sitzen ausgeführt wurde.  

Abschließend gibt das Gutachter-Team hier den Hinweis, dass sich im Rahmen der Analysen und 
Modellierungen für die Arbeitspakete 1 bis 3 die Personalkosten im ÖSPV als der größte Kosten
block mit etwa der Hälfte aller Kosten herausstellte. Dies relativiert die Relevanz der Fahrzeug
kosten für die Kostenstruktur und -entwicklung im ÖSPV. 

A.2 Erörterung der Möglichkeiten, Synergien im Gesundheits- und Verkehrssektor kosten
senkend nutzbar zu machen 

Die hier konkrete Fragestellung betrifft die Effizienzpotentiale, die im ländlichen Raum inner
halb der Gesundheits- und Verkehrssektors bestehen. 

Tatsächlich stehen diese Effizienzpotenziale pars pro toto: Auch mit Bezug auf andere Grundda
seinsfunktionen wie Einkauf, Freizeit, Bildung oder Arbeit stellt sich im ländlichen Raum die 
Frage, wie angesichts rückläufiger Bevölkerungszahlen und einer ausgedünnten Versorgung mit 
entsprechenden Gelegenheiten der Zugang zu diesen gewährleistet bleibt.  

Mobilität hat in jedem dieser Beispiele eine zentrale Funktion, verbindet sie doch den Wohn
standort mit ebendiesen Gelegenheiten. Die Anforderungen an deren Erreichbarkeit sind jedoch 
ungünstigerweise von Funktion zu Funktion sehr verschieden, was erklärt, dass es funktional 
 

99 Online verfügbar unter https://www.taxi-heute.de/de/artikelverlaengerung/zusatzinfo-was-kostet-eine-umruestung-hier-finden-
sie-angebote-5378.html, Zugriff am 17.07.2024. 
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differenzierte ÖPNV-Systeme gibt: Die Erreichbarkeit von Schulen wird über Schulbusse ge
währleistet, in vielen Einzelfällen werden ergänzend Schüler*innen per Taxi befördert. Im Ein
kauf gibt es viele Mitfahrgelegenheiten, Freizeitwege werden oft gemeinsam im Pkw zurückge
legt, und für den Berufsverkehr gibt es über Services wie das Pendlernetz Möglichkeiten, Mit
fahrgemeinschaften zu bilden.  

Auch Fahrten zu Arztpraxen oder Krankenhäusern bilden in dieser komplizierten Systematik 
keine Ausnahme, denn die gesetzlichen Krankenkassen wie auch privaten Krankenversicherun
gen sind zur Beförderung ihrer Mitglieder gesetzlich verpflichtet. Im Fall der gesetzlichen Kran
kenkassen regelt dies im Wesentlichen § 60 SGB V. Dort werden Regelungen getroffen, nach de
nen je nach Krankheitsfall bestimmte Beförderungsmöglichkeiten in Frage kommen, die – lässt 
man die Fahrten mit Kranken- und Rettungstransportwagen außen vor – auf ein Taxinetz hin
auslaufen, das parallel zum „eigentlichen“ ÖPNV betrieben wird.  

Die Inanspruchnahme von Taxis und Mietwagen für SGB-V-Fahrten beliefen sich 2021 (neuere 
Daten liegen noch nicht vor) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zufolge auf 1,47 Mrd. €. 
Sie sind über die vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegen – seit 2012 (0,91 Mrd. €) über 
60 %.100 Aus vergleichbaren Projekten der Gutachter*innen ist bekannt, dass wegen der aufwän
digen Abrechnung hohe Verwaltungskosten entstehen können; für die gesetzlichen Krankenkas
sen schätzungsweise bundesweit deutlich über 100 Mio. € pro Jahr.Auf mittlere Sicht werden 
aber diese Parallelsysteme der im weitesten Sinne öffentlichen Beförderung nicht finanzierbar 
sein – insbesondere nicht unter den Bedingungen des demografischen Wandels. Der hieraus ab
leitbare Handlungsdruck ist nicht nur für die Sicherung von Teilhabe Ortsansässiger im Sinne 
der Daseinsvorsorge erheblich. Denn Alterung im ländlichen Raum bedeutet auch den Zuzug von 
Menschen im Ruhestand, die ihren neuen Wohnstandort nach ihren besonderen Ansprüchen 
auswählen und dabei gerade darauf achten, eine gute und erreichbare medizinische Versorgung 
vorzufinden. Für sie ist die Erreichbarkeit medizinischer Einrichtungen ein Kriterium für die 
Standortwahl.  

A.2.1 Ausgangslage im Gesundheits- und Verkehrssektor 

Standortentwicklungen im Gesundheitssektor 

Besonders im ländlichen Raum muss sich die räumliche Planung auch mit den Arbeits- und Ver
sorgungsbedingungen im Gesundheitswesen beschäftigen: So lässt sich eine Zentralisierung me
dizinischer Standorte beobachten, die damit einhergeht, dass Inhaber*innen dispers gelegener 
und schlecht erschlossener Arztpraxen selten Nachfolger*innen finden und somit die Ausdün
nung „der Fläche“ im medizinischen Bereich genauso zu einem kritischen Thema wird wie im 
Einzelhandel oder dem Schulwesen. Einen vergleichbaren Effekt hat die Ausdifferenzierung des 
Arztberufes, die dazu geführt hat, dass im Versorgungsstrukturgesetz, das die Gestaltung der 
medizinischen Versorgungsstruktur zum Gegenstand hat, längst nicht mehr nur 14 Arztgruppen 
beplant werden, wie dies in der 1990er Jahren der Fall war, sondern 34. Jede einzelne steht für 
einen spezifischen Spezialisierungsgrad und hat deshalb ihre eigene Reichweite. Diese kann pro 
Arztsitz einem Versorgungsgebiet in der Größe von Gemeinde(verbünde)n, Kreisen, Raumord
nungsregionen und sogar Bundesländern entsprechen.  

Im Gesundheitswesen werden außerdem zunehmend die delegative, telemedizinische oder ko
operative Versorgung diskutiert. Ihnen ist gemein, dass sie die Veränderung bislang bestehender 
ärztlicher Rollenbilder bzw. Standards bedeuten (werden): Telemedizin etwa führt – fallweise – 
zu einer Abkehr vom Uno-actu-Prinzip, das bislang dazu zwingt, dass dienstleistende 
 

100 Daten beschafft über https://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/17069.php, Zugriff am 10.06.2024 
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Zeiträume für den Vorlauf benötigt, so dass der Aufgabenträger entweder sehr frühzeitig mit 
seinen Überlegungen (Vergabestrategie) anfangen muss oder Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben nicht zur Betriebsaufnahme, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt bereitste
hen. Ausreichende Zeiträume für die Angebotskalkulation sind insbesondere für neu am 
Markt agierende Verkehrsunternehmen relevant. 

► Risikoaversität: Tendenziell lässt sich in den vergangenen Jahren eine verminderte Risikobe
reitschaft von Verkehrsunternehmen feststellen. Die Inanspruchnahme von (Fahrzeug-)Fi
nanzierungsgarantien im SPNV ist hierfür ein Beleg. Seit 2019 sind einige Wettbewerber aus 
dem Markt ausgeschieden (z. B. Städtebahn Sachsen) bzw. haben aufgrund wirtschaftlicher 
Probleme neue Eigentümer erhalten (Abellio, GoAhead Deutschland). Soweit Einzelheiten 
der individuellen Fälle öffentlich bekannt wurden, lässt sich nicht immer eine Fehleinschät
zung der Verkehrsunternehmen ableiten, auch externe, kaum vorhersehbare Einflüsse (z. B. 
Pandemie, Personalkostenentwicklung, allgemeine Preisentwicklung) trugen nach Wissen 
der Gutachter*innen zur Situation bei. Im Ergebnis ist zu erwarten, dass Verkehrsunterneh
men zukünftig deutlich genauer kalkulieren und insb. Wagnisse (besser als bisher) einkalku
lieren. Das könnte Ausschreibungsergebnisse tendenziell verteuern. Im Umkehrbeschluss 
sind Aufgabenträger also angehalten, ihre Vergabe genau auf die Risikopositionen zu prüfen 
und überall dort, wo Unsicherheiten für die Verkehrsunternehmen bestehen oder zu erwar
ten sind, Lösungen für eine Minderung des Bieterrisikos zu finden (z.B. Abnahme bestimm
ter Risiken bei der Leistungserbringungen infolge externer Faktoren [z.B. Infrastrukturrisi
ken aufgrund Bautätigkeiten, Nachfrageveränderungen infolge Tarifveränderungen]). 

Die Abwägung der zuvor genannten Ziele bzw. Entwicklungen kann und sollte auf übergeordne
ter Ebene im Rahmen der Nahverkehrsplanung stattfinden. Im Rahmen der für die Aufstellung 
der Nahverkehrspläne vorgegebenen Prozesse kommt es auch zu einer intensiven politischen 
Entscheidungsfindung sowie Konsultation der Marktteilnehmer (Verkehrsunternehmen), so 
dass auf diese Weise Zielsetzung und Marktbedingungen ausreichend berücksichtigt werden 
können. 

Für die konkreten Vergaben müssen Aufgabenträger vor der Spannungslage einer herausfor
dernden Finanzierung bei gleichzeitig bestehenden Erwartungen einer Angebotsausweitung die 
oben genannten Aspekte abwägen und eine passfähige Entscheidung finden. Dabei sollte die 
wirtschaftliche Leistungserbringung immer in den Mittelpunkt gestellt werden. Im Fall von 
Wettbewerbsvergaben ist somit anzustreben, ein bieterfreundliches Vergabeumfeld zu schaffen 
(also Leistungen nicht auf einen oder nur wenige Bieter „zuschneiden" und die Risikopositionen 
für die Verkehrsunternehmen bestmöglich minimieren). 

A.4 Erörterung der Herausforderungen, die sich aus Personalmangel für einen gestärkten 
ÖPNV ergeben 

Der demografische Wandel macht sich seit geraumer Zeit in verschiedenen Teilen des öffentli
chen Lebens und in verschiedenen Politikfeldern bemerkbar. Mit der gesunkenen Zahl junger 
Menschen und dem anstehenden Eintritt der „Boomer“-Jahrgänge in das Rentenalter wird die 
Rekrutierung von Personal auch in der ÖPNV-Branche zu einem drängenden Thema.  

Im Folgenden wird der Kenntnisstand bzgl. des Personalbedarfs in der ÖPNV-Branche erörtert 
(Kapitel A.4.1). Die Forschungslage ist hier recht dünn, der Fokus liegt aufgrund der besonderen 
Dringlichkeit und der Verfügbarkeit eines aktuellen, einschlägigen Gutachtens auf dem Personal
bedarf im Fahrdienst des ÖSPV. 
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Abschließend wird kursorisch beschrieben, welche Handlungsoptionen derzeit in der Branche 
diskutiert und auch genutzt werden (vgl. Kapitel A.4.2). 

A.4.1 Personalbedarf 

Kurzfristiger Personalbedarf im Fahrdienst aufgrund üblicher Fluktuation 

Der Fachkräftebedarf eines der zentralen Themen der regelmäßig vom Verband deutscher Ver
kehrsunternehmen (VDV) durchgeführten Branchenumfrage unter Verkehrsunternehmen des 
ÖSPV. Die letzte Erhebung von 2023 brachte zutage, dass rund drei Viertel der befragten Mit
gliedsunternehmen die meisten Abgänge im Fahrbetrieb erwarten (VDV 2023b).  

Neurekrutierungsbedarf resultiert einerseits aus altersbedingten Weggängen, andererseits aus 
anderen üblichen Fluktuationsgründen – wie Berufswechsel, Erwerbsunfähigkeit oder Wegzug 
ins Ausland. Die VDV-Branchenumfrage ergab eine Fluktuationsrate von 6,4 %, die allerdings 
sämtliche bei den Verkehrsunternehmen beschäftigten Berufsgruppen umfasst.  

In einem für die Klima-Allianz und die Gewerkschaft Verdi abgeschlossenen Kurzgutachten wird 
geschätzt, dass aus unterschiedlichen Motiven bis 2030 knapp 50 % und bis 2035 fast 70 % der 
heute (2022) im Fahrdienst Beschäftigten aus dem Beruf ausscheiden werden (Friese et al. 
2024, S. 31). Die folgenden Ausführungen beruhen vor allem auf in diesem Gutachten aufbereite
ten Daten. 

Weiterer Personalbedarf durch mögliche Änderungen bei der Arbeitszeitregelung 

Im Rahmen der im Jahr 2024 aufgetretenen Streiks im ÖPNV – jener der Lokführergewerkschaft 
GdL wie auch jener von Verdi für das Fahrpersonal – forderten die Beschäftigten u. a. Arbeits
zeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich. Nach Einschätzung der Gutachter*innen werden 
derartige Forderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Tarifverhandlungen 
überwiegend erfolgreich sein. Die regelmäßige Arbeitszeit betrug der Gutachtereinschätzung zu
folge noch im Jahr 2022 durchschnittlich rund 38,7 Stunden. Im Rahmen begründeter betriebli
cher Notwendigkeiten ist das Personal zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Schicht- 
und Wechselschichtarbeit, zur Rufbereitschaft, zur Arbeitsbereitschaft und zum Bereitschafts
dienst zusätzlich zur Arbeitszeit sowie zu Überstunden verpflichtet. Der Umfang dieser Über
stunden ist schwer zu beziffern, denn öffentlich zugängliche Angaben zur Überstundenquote 
sind selten. KCW schätzt sie auf 3,5 % im ÖSPV und 2 % im SPNV. Auch hinsichtlich des An
spruchs auf Erholungsurlaub gibt es eine Spanne, die im Regelfall durch die Dauer der Betriebs
zugehörigkeit bestimmt wird und in den meisten Tarifverträgen derzeit zwischen 26 und 30 Ta
gen beträgt. 

In dem angesprochenen Gutachten für Klima-Allianz und Verdi werden zwei Szenarien für den 
Zeitraum bis Ende Juni 2035 berechnet, um abschätzen zu können, welche Auswirkungen Ver
besserungen der Arbeitsbedingungen auf den Fahrpersonalbedarf im ÖSPV haben (vgl. Tabelle 
37). In dem ersten Szenario wird die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 38,7 auf 32 Wo
chenstunden reduziert, dies entspräche der derzeit öfters geforderten Vier-Tage-Woche. Gegen
stand des zweiten Szenarios ist die Erhöhung der durchschnittlichen Urlaubstage um zwei Tage 
von etwa 29 auf 31 Tage. 
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Tabelle 37: Personalbedarf zur Aufrechterhaltung des Status quo bis 30. Juni 2035 

Quelle: Friese et al. (2024), S. 33 

Die Szenarienberechnung ist insofern voraussetzungsvoll, als zu erwarten ist, dass die Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen zu einem Rückgang der Fluktuation (d. h. der Wechselwilligkeit 
der Arbeitnehmer*innen) und auch der Fehltage (heute ca. 36 Arbeitstage pro Jahr, vgl. Friese et 
al. 2024, S. 17) führen wird und somit gegenläufige Entwicklungen einzukalkulieren sind. Ent
sprechend ist zu erwarten, dass der in dem Gutachten von KCW modellierte Personalrekrutie
rungsbedarf in beiden Szenarien durch eine Verringerung von Fluktuation und Fehltagen redu
ziert wird. Die Forschung hierzu ist allerdings noch relativ jung und statistisch noch nicht abge
sichert. Eine erste Studie mit Begleitung der Universität Cambridge und des Boston College zur 
Vier-Tage-Woche zeigt, dass die dort untersuchten Betriebe eine um 57 % niedrigere Fluktua
tion als mit Fünf-Tage-Woche sowie einen um 65 % geringeren Krankenstand aufweisen (Lewis 
et al. 2023). Eine Übertragung dieser Erfahrungen auf die ÖPNV-Branche mit der ihr typischen 
Schichtarbeit ist sicherlich nicht möglich. Daher wird eine deutlich geringere Abschwächung des 
ansonsten zu erwartenden Personalmehrbedarfs angenommen. 

Etwas anders verhält es sich im SPNV: Hier ergibt sich Personalmehrbedarf neben den anstehen
den Reduzierungen der Referenzarbeitszeit auch aufgrund von tarifvertraglichen Einsatzbe
schränkungen (etwa durch Ruhetagsregelungen und Jahresschichtpläne) sowie aufgrund von 
Wahlmodellen, bei denen zwischen zusätzlichen Urlaubstagen, Arbeitszeitreduzierungen oder 
zusätzlichem Einkommen gewählt werden kann. Um brauchbare Angaben zu den konkreten 
Auswirkungen auf das perspektivisch verfügbare Fahrpersonal zu erhalten, sind umfassende 
Dienstplansimulationen erforderlich. Im ÖSPV sind derartige Regelungen derzeit nur in Einzel
fällen und auch nicht im gleichen Umfang wie im SPNV anzutreffen – es ist jedoch zu erwarten, 
dass sich dies in den kommenden Jahren ändern wird.  

Durch die Verkehrswende induzierter Personalbedarf im Fahrdienst  

Der Handlungsdruck zur Rekrutierung weiteren Fahrpersonals ist im ÖPNV auch deshalb so 
hoch, weil der Bedarf an einer Ausdehnung der Betriebsleistung zur Absicherung der Verkehrs
wende unbestritten ist. In dem Gutachten für Klima-Allianz und Verdi wird von einem 

Szenarien „Keine Änderung“ „Vier-Tage-Woche“ „Mehr Urlaub“ 

Fahrpersonal (2022) 122,5 – 132 Tsd. 

Anteil Altersrente -47,7 % -47,7 % -47,7 % 

Anteil weiterer Fluktua
tion -21,5 % -17,1 % -19,8 % 

Anstieg durch Szenario - +13,6 % +1,0 % 

Weggänge und Anstieg 85,0 – 91,5 Tsd. 96,0 – 103,5 Tsd. 84,0 – 90,5 Tsd. 
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A.4.2 Maßnahmen zur Gegensteuerung 

In den vorhergehenden Ausführungen klingen bereits wesentliche Bausteine einer Forcierung 
der Personalrekrutierung in der ÖPNV-Branche und angrenzenden Bereichen (Planung etc.) an.  

Zunächst geht es um die attraktivere Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Der Trend besteht in 
der Ausweitung von Wahlmöglichkeiten. Auch die Schichtplanung wird flexibilisiert, die jeweili
gen Bedürfnisse der Beschäftigten sollen bestmöglich berücksichtigt werden. Als ein Handlungs
feld erscheinen auch die generellen Arbeitszeiten (Vier-Tage-Woche, Urlaubstage etc.).  

Aus Gewerkschaftssicht stellen weitere Entlastungen bzw. Verbesserungen bei den Arbeitsbe
dingungen einen wichtigen Hebel für die Attraktivität des Berufsbildes dar. Genannt werden hier 
insbesondere Änderungen bei Schichtlängen, Ruhezeiten, geteilten Diensten, Pausen- und Wen
dezeiten. Diese wirken nicht linear oder in vergleichbar einfacher Weise auf den Personalbedarf 
und die Kosten. Die Effekte unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Verkehrsangebot und den 
betrieblichen Rahmenbedingungen. 

Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im ÖPNV wird allerdings nicht zwangsläufig zu ei
ner Reduktion des Personalmangels führen – auch in an-deren Berufsfeldern mit Engpassberu
fen wird es vergleichbare Strategien und Anstrengungen geben.  

So dürfte diese Maßnahme allein nicht zu einem ausreichend gesteigerten Interesse an Arbeits
stellen im ÖPNV-Bereich sein. Die Attraktivität des Berufes hängt überdies von seiner Sinnstif
tung ab. Eine im allgemeinen positive Wahrnehmung des Berufsbildes kann hier hilfreich sein. 
Beispielsweise ist den Gutachter*innen bekannt, dass etwa die Einführung der Plusbusse als 
Marke für modernen ÖPNV106, dazu führte, dass Busfahrer sich besonders auf den Einsatz in die
sen Fahrzeugen bewarben. Die in Kapitel A.2.1 beschriebene politische Unterstützung für den 
ILSE-Rufbus in Mecklenburg-Vorpommern ist ebenfalls ein Beispiel für positive Aufmerksamkeit 
für ein ÖPNV-Produkt, die sich sinnstiftend für die Beschäftigten auswirken kann.  

Letztlich zielt auch die Zusammenarbeit von Fridays for Future und Verdi darauf ab, den Wert 
des ÖPNV für den Klimaschutz zu unterstreichen und die dortigen Arbeitsbedingungen zu einem 
klimapolitischen Anliegen zu machen – in ihrer Wirksamkeit ist diese Zusammenarbeit gleich
wohl davon abhängig, welchen Widerhall die Klimabewegung in der Bevölkerung hat. Vorstell
bar ist ebenfalls, dass Stadtpolitik und ÖPNV-Branche vor dem Hintergrund lokaler Bedingungen 
aktiv werden und die lokale Wertschätzung für den ÖPNV und sein Personal erhöhen bzw. die 
Arbeit für den ÖPNV bewerben. 

Arbeitsmarktpolitisch erscheint es sinnvoll, die Ausbildungskapazitäten für die Engpassberufe 
zu erhöhen. So investieren bereits jetzt Verkehrsunternehmen in Fahrschulen. Hier sind mög
licherweise auch die Aufgabenträger (Kommunen und Länder) verstärkt in der Pflicht, z. B. 
durch eine aktivere Rolle bei der Ausbildung. Ebenso sollten hier relevante Lehrstühle an Hoch
schulen besser ausgestattet werden, um die Zahl von Absolventen eines Verkehrsplanungsstudi
ums oder vergleichbarer Studiengänge zu erhöhen. Grundsätzlich vorstellbar ist auch, vermehrt 
Personal aus dem Ausland anzuwerben. Die Branchenumfrage des VDV machte allerdings deut
lich, dass dies gegenwärtig nur 14 % der Mitgliedsunternehmen aktiv tun. Noch erscheint beson
ders die Sprachbarriere zu groß, wobei eine Anpassung des Anforderungsprofils etwa an Fah
rer*innen hier Abhilfe schaffen könnte. Zunehmende Digitalisierung des Vertriebs und Vereinfa
chungen der Ticketlandschaft könnten außerdem dazu beitragen, dass das Fahrpersonal weni
ger für Auskünfte benötigt wird als dies bisher der Fall ist. 

 

106 https://www.plusbus-deutschland.de/ 


